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Allgemeine Verfügungen

Prüfung von Vormundschafts-, Betreuungs- und 
Nachlasssachen, in denen ein größeres Vermögen 
verwaltet wird

AV der Justizbehörde Nr. 3/2011 vom 20. Dezember 2010 (Az.: 3802/1) 

1.  Der Präsident des Amtsgerichts hat außerhalb der 
allgemeinen Geschäftsprüfung alle zwei Jahre die 
Tätigkeit des Vormundschafts-, des Betreuungs- 
und des Nachlassgerichts in den Fällen besonders 
zu überprüfen, in denen bei Vormundschaften, Be-
treuungen, Pflegschaften, Beistandschaften, Nach-
lasspflegschaften und Nachlassverwaltungen ein 
Vermögen von mehr als 250.000,- EURO verwaltet 
wird. Für die Berechnung des Vermögenswertes 
von Grundstücken ist der Verkehrswert maßgeb-
lich.

2.  Über das Ergebnis der Prüfung ist der Landesjus-
tizverwaltung spätestens bis zum 1. April des auf 
die Prüfung folgenden Jahres auf dem Dienstwege 
zu berichten.
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3.  Die erste Prüfung auf Grund dieser Allgemeinen 
Verfügung findet 2011 statt.

4.  Die bisher in dieser Angelegenheit ergangenen All-
gemeinen Verfügungen werden aufgehoben, insbe-
sondere die Allgemeine Verfügung vom 12. Dezem-
ber 1963 – Nr. 20/1963, zuletzt geändert durch die 
Allgemeine Verfügung vom 22. August 2001 – Nr. 
24/2001.

5.  Diese Allgemeine Verfügung tritt am 01. Januar 
2011 in Kraft.

Anordnung über die Vertretung der Freien und 
Hansestadt Hamburg im Geschäftsbereich der 
Justizbehörde     
–Berichtigung-

In Teil A, Abschnitt III. Nr. 1 der AV der Justizbehörde 
Nr. 71/2010 vom 22. Dezember 2010  (Az.5002/1/1-4) 
(HmbJVBl Nr. 1/2011, Seite 27) ist das Wort „Uhren“ 
durch das Wort „Urkunden“ zu ersetzen.

Beitreibung von Justizkostenforderungen durch 
die Landeshauptkasse

Zwangsvollstreckung in Forderungen und andere 
Vermögensrechte von Untersuchungsgefangenen 
(§ 80 Abs. 2 JKassO)

AV der Justizbehörde Nr. 4/1989 vom 16. Februar 1989 (Az.: 5230/1)
AV der Justizbehörde Nr. 2/2011 vom 10. Januar 2011 (Az.: 5230/1) 

Die Allgemeine Verfügung der Justizbehörde Nr. 
4/1989 vom 16. Februar 1989 wird mit sofortiger Wir-
kung aufgehoben.

Auslagen, die bei der Inanspruchnahme der Amts- 
oder Rechtshilfe von Finanzverwaltungsbehörden 
oder von Gerichten der Finanzgerichtsbarkeit des 
Bundes oder eines Landes entstehen; 
hier: Fortfall eines Kostenausgleichs

AV der Justizbehörde Nr. 4 /2011 vom 18. Januar 2011 (Az.: 5605-2.19)

Die Allgemeine Verfügung der Justizbehörde Nr. 
12/1962 vom 07. Juni 1962 (HmbJVBl. S. 45) wird 
aufgehoben.

Behandlung der nach der Strafprozessordnung für 
unmittelbar geladene Personen eingezahlten Ent-
schädigungen

AV der Justizbehörde Nr. 5 /2011 vom 18. Januar 2011 (Az.: 5221- A)

Die Allgemeine Verfügung des Reichsjustizministe-
riums vom 8.1.1938 (Deutsche Justiz, 

S. 65) wird für den hiesigen Geschäftsbereich aufge-
hoben.

Rundfunk 
(Zu § 52 HmbJStVollzG)

AV der Justizbehörde Nr. 76/2009 vom 15. September 2009 (Az:4567-11) 
AV der Justizbehörde Nr. 6/2011 vom 20. Januar 2011 (Az:4567-11)

I. Hörfunkgeräte

1.  Hörfunkgeräte können in Anstalten des geschlos-
senen Vollzuges ausschließlich über die Vermittlung 
der Anstalt erworben oder entgeltlich zur Verfügung 
gestellt werden. Dies gilt auch für Reparaturen und 
den Austausch defekter Geräte.  

2.  Hörfunkgeräte dürfen im geschlossenen Vollzug 
nur ausgehändigt werden, wenn nach einer Über-
prüfung feststeht, dass sie den geltenden Bestim-
mungen und Auflagen entsprechen und keine un-
zulässigen Gegenstände enthalten. 

3.  Zur Verhinderung eines Missbrauchs sind Hörfunk-
geräte im geschlossenen Vollzug mit Siegeln zu 
verschließen.  

4.  Die Gefangenen dürfen Hörfunkgeräte ohne abwei-
chende Erlaubnis nur in ihren Hafträumen und mit 
Haftraumlautstärke betreiben. 

5.  Die Anstaltsleitung kann anordnen, dass Hörfunk-
geräte nur mit Kopfhörern betrieben werden.

6.  Die Gefangenen haben die notwendigen Anzeigen 
im Zusammenhang mit dem Betrieb der Hörfunk-
geräte selbst vorzunehmen und für die Entrichtung 
der Hörfunkgebühr zu sorgen, sofern sie nicht von 
der Gebührenpflicht befreit sind. Hierauf sind sie 
hinzuweisen. Die Gefangenen haben der Anstalt 
auf Nachfrage die entsprechenden Nachweise vor-
zulegen. 

II. Fernsehgeräte

1.  Abschnitt I ist auf Fernsehgeräte entsprechend an-
zuwenden.

2. Grundsätzlich sind
•		Geräte	 mit	 CRT	 (Bildröhren)-Technik	 mit	 einer	

Bildschirmdiagonale von maximal 40 cm und
•		Geräte	mit	LCD	 (Liquid	Crystal	Display)-Technik	

(Flachbildschirme) mit einer Bildschirmgröße von 
maximal 22 Zoll zulassungsfähig, welche höchs-
tens die folgenden Anschlussmöglichkeiten und 
Ausstattung haben:

•		Antenneneingang	bzw.	integrierter	DVB-T	(Digital	
Video Broadcasting-Terrestrial)

•	Audioein-	und	-ausgang	sowie	Videoeingang
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•	Scart-Anschluss
•	HDMI-Anschluss	sowie
•	USB-	Anschluss	und	Kartenleser.

Die USB-Anschlüsse sowie der Kartenleser sind im 
geschlossenen Vollzug in geeigneter Weise zu versie-
geln.  

3.  Bei der Prüfung, ob erzieherische Gründe der Zulas-
sung von eigenen Fernsehgeräten entgegenstehen, 
sind insbesondere der persönliche Entwicklungs-
stand der Gefangenen, das Maß ihrer Bereitschaft 
zur Mitwirkung am Vollzugsziel und die Möglichkeit 
ihrer Teilnahme an Gemeinschaftsveranstaltungen, 
soweit die Nichtteilnahme nicht durch die Gefange-
ne selbst verschuldet ist, zu berücksichtigen. 

4.  Die Anstaltsleitung kann anordnen, dass Fernseh-
geräte während der Ruhezeit aus erzieherischen 
Gründen aus den Hafträumen entfernt werden. 

5.  Der gemeinschaftliche Fernsehempfang ist so zu 
gestalten, dass Wünsche und Bedürfnisse nach 
staatsbürgerlicher Information, Bildung und Unter-
haltung angemessen berücksichtigt werden und 
sich dieser sinnvoll in einen erzieherischen Wohn-
gruppenvollzug einfügt. 

III. Regelungen für den offenen Vollzug

1.  Rundfunkgeräte, die von Gefangenen im offenen 
Vollzug betrieben wurden, können generell  nur 
dann in den geschlossenen Vollzug mitgenommen 
werden, wenn sie 
-  nachweislich über einen Versandhandel erwor-

ben und durch diesen in die Anstalt eingebracht 
wurden, 

-  vor der Aushändigung mit geeigneten Gerätesie-
geln gegen Missbrauch geschützt wurden,  

- diese Siegel unversehrt sind und 
-  in der aufnehmenden Anstalt nach Größe und 

Technik zugelassen sind.

2.  Vor der Zulassung von Rundfunkgeräten zum Be-
sitz und Betrieb im offenen Vollzug haben sich die 
Gefangenen schriftlich zu verpflichten, dass sie bei 
einer Verlegung in den geschlossenen Vollzug für 
die Entfernung der Geräte aus dem offenen Vollzug  
sorgen werden, wenn die Voraussetzungen für eine 
Mitnahme nicht erfüllt sind. Andernfalls werden die 
Rundfunkgeräte gemäß § 69 auf ihre Kosten aus 
der Anstalt entfernt.

IV. Inkrafttreten

Diese Allgemeine Verfügung tritt mit sofortiger Wir-
kung in Kraft und ersetzt die AV der Justizbehörde Nr. 
76/2009 vom 15. September 2009 (Az: 4567-11)

   

Rundfunk 
(Zu § 52 HmbStVollzG)

AV der Justizbehörde Nr. 34/2009 vom 2. September 2009 (Az: 4567-11)
AV der Justizbehörde Nr. 7/2011 vom 20. Januar 2011 (Az: 4567-11) 

I. Hörfunkgeräte

1.  Hörfunkgeräte können in Anstalten des geschlos-
senen Vollzuges ausschließlich über die Vermittlung 
der Anstalt erworben oder entgeltlich zur Verfügung 
gestellt werden. Dies gilt auch für Reparaturen und 
den Austausch defekter Geräte.  

2.  Hörfunkgeräte dürfen im geschlossenen Vollzug 
nur ausgehändigt werden, wenn nach einer Über-
prüfung feststeht, dass sie den geltenden Bestim-
mungen und Auflagen entsprechen und keine un-
zulässigen Gegenstände enthalten. 

3.  Zur Verhinderung eines Missbrauchs sind Hörfunk-
geräte im geschlossenen Vollzug mit Siegeln zu 
verschließen. 

4.  Die Gefangenen dürfen Hörfunkgeräte ohne abwei-
chende Erlaubnis nur in ihren Hafträumen und mit 
Haftraumlautstärke betreiben. 

5.  Die Gefangenen haben die notwendigen Anzeigen 
im Zusammenhang mit dem Betrieb der Hörfunk-
geräte selbst vorzunehmen und für die Entrichtung 
der Hörfunkgebühr zu sorgen, sofern sie nicht von 
der Gebührenpflicht befreit sind. Hierauf sind sie 
hinzuweisen. Die Gefangenen haben der Anstalt 
auf Nachfrage die entsprechenden Nachweise vor-
zulegen. 

II. Fernsehgeräte

1.  Abschnitt I ist auf Fernsehgeräte entsprechend an-
zuwenden.

2.  Grundsätzlich sind
•		Geräte	mit	CRT	(Bildröhren)-Technik	mit	einer	

Bildschirmdiagonale von maximal 40 cm und
•		Geräte	mit	LCD	(Liquid	Crystal	Display)-Technik	

(Flachbildschirme) mit einer Bildschirmgröße von 
maximal 22 Zoll 

zulassungsfähig, welche höchstens die folgenden An-
schlussmöglichkeiten und Ausstattung haben:

•	Antenneneingang	bzw.	integrierter	DVB-T	(Digital	
Video Broadcasting-Terrestrial)
•	Audioein-	und	-ausgang	sowie	Videoeingang
•	Scart-Anschluss
•	HDMI-Anschluss	sowie
•	USB-	Anschluss	und	Kartenleser.

Die USB-Anschlüsse sowie der Kartenleser sind im 
geschlossenen Vollzug in geeigneter Weise zu versie-
geln.  
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Bei Sicherungsverwahrten dürfen davon abweichend 
auch	Geräte	mit	CRT	(Bildröhren)-Technik	bis	zu	einer	
Bildschirmdiagonale	von	55	cm	und	Geräte	mit	LCD	
(Liquid	Crystal	Display)-Technik	(Flachbildschirme)	bis	
zu 26 Zoll zugelassen werden.

III. Regelungen für den offenen Vollzug

1.  Rundfunkgeräte, die von Gefangenen im offenen 
Vollzug betrieben wurden, können generell  nur 
dann in den geschlossenen Vollzug mitgenommen 
werden, wenn sie 
-  nachweislich über einen Versandhandel erwor-

ben und durch diesen in die Anstalt eingebracht 
wurden, 

-  vor der Aushändigung mit geeigneten Gerätesie-
geln gegen Missbrauch geschützt wurden,  

- diese Siegel unversehrt sind und 
-  in der aufnehmenden Anstalt nach Größe und 

Technik zugelassen sind.

2.  Vor der Zulassung von Rundfunkgeräten zum Be-
sitz und Betrieb im offenen Vollzug haben sich die 
Gefangenen schriftlich zu verpflichten, dass sie bei 
einer Verlegung in den geschlossenen Vollzug für 
die Entfernung der Geräte aus dem offenen Vollzug  
sorgen werden, wenn die Voraussetzungen für eine 
Mitnahme nicht erfüllt sind. Andernfalls werden die 
Rundfunkgeräte gemäß § 69 auf ihre Kosten aus 
der Anstalt entfernt.

IV. Inkrafttreten

Diese Allgemeine Verfügung tritt mit sofortiger Wir-
kung in Kraft und ersetzt die AV der Justizbehörde Nr. 
34/2009 vom 2. September 2009 (Az: 4567-11)

Rundfunk 
(Zu § 38 HmbUVollzG)

AV der Justizbehörde Nr. 164/2009 vom 22. Dezember 2009 (Az: 4420-008.10)
AV der Justizbehörde Nr. 8/2011 vom 20. Januar 2011 (Az: 4420-008.10)

I. Hörfunkgeräte

1.  Hörfunkgeräte können ausschließlich über die Ver-
mittlung der Anstalt erworben oder entgeltlich zur 
Verfügung gestellt werden. Dies gilt auch für Repa-
raturen und den Austausch defekter Geräte.  

2.  Hörfunkgeräte dürfen nur ausgehändigt werden, 
wenn nach einer Überprüfung feststeht, dass sie 
den geltenden Bestimmungen und Auflagen ent-
sprechen und keine unzulässigen Gegenstände 
enthalten. 

3.  Zur Verhinderung eines Missbrauchs sind Hörfunk-
geräte mit Siegeln zu verschließen. 

4.  Die Untersuchungsgefangenen dürfen Hörfunkge-
räte ohne abweichende Erlaubnis nur in ihren Haft-
räumen und mit Haftraumlautstärke betreiben. 

5.  Die Untersuchungsgefangenen haben die notwen-
digen Anzeigen im Zusammenhang mit dem Be-
trieb der Hörfunkgeräte selbst vorzunehmen und 
für die Entrichtung der Hörfunkgebühr zu sorgen, 
sofern sie nicht von der Gebührenpflicht befreit 
sind. Hierauf sind sie hinzuweisen. Die Gefangenen 
haben der Anstalt auf Nachfrage die entsprechen-
den Nachweise vorzulegen. 

II. Fernsehgeräte

1.  Abschnitt I ist auf Fernsehgeräte entsprechend an-
zuwenden.

2. Grundsätzlich sind
•		Geräte	 mit	 CRT	 (Bildröhren)-Technik	 mit	 einer	

Bildschirmdiagonale von maximal 40 cm und
•		Geräte	mit	LCD	 (Liquid	Crystal	Display)-Technik	

(Flachbildschirme) mit einer Bildschirmgröße von 
maximal 22 Zoll zulassungsfähig, welche höchs-
tens die folgenden Anschlussmöglichkeiten und 
Ausstattung haben:

•		Antenneneingang	bzw.	integrierter	DVB-T	(Digital	
Video Broadcasting-Terrestrial)

•	Audioein-	und	-ausgang	sowie	Videoeingang
•	Scart-Anschluss
•	HDMI-Anschluss	sowie
•	USB-	Anschluss	und	Kartenleser.

Die  USB-Anschlüsse sowie der Kartenleser sind in ge-
eigneter Weise zu versiegeln.  

III. Inkrafttreten

Diese Allgemeine Verfügung tritt mit sofortiger Wir-
kung in Kraft und ersetzt die AV der Justizbehörde 
Nr. 164/2009 vom 22. Dezember 2009 (Az: 45420-
008.10)

Vollzugsgeschäftsordnung 
Erfassung und Überwachung von Terminen
(zu Nr. 54 VGO)

AV der Justizbehörde Nr. 10  /2011 vom 24. Januar 2011 (Az.1464/3-2)

1.  Die Vollzugsgeschäftsstellen überwachen insbe-
sondere Termine aus den folgenden Geschäftspro-
zessen:
•		vorübergehende	Abwesenheiten	Gefangener	

(z.B. Überstellungen, Vollzugslockerungen) 
•	Buchung	von	Übertritten
•	Vorbereitung	von	Verlegungen	und	Entlassungen	

2.  Andere strafzeitabhängige Fristen, die automatisch 
durch	BASIS	(Buchungs-	und	Abrechnungssystem	



HmbJVBl 2 / 2011 37

im Strafvollzug) erzeugt werden, insbesondere:
•		Fristen	 für	 die	Abgabe	 von	Stellungnahmen	 zur	

vorzeitigen Entlassung gemäß §§ 57, 57a, 57b 
StGB 

•		Fristen	 für	 die	Abgabe	 von	Stellungnahmen	 zur	
Führungsaufsicht gemäß § 68 StGB

•		Fristen	 für	 die	Abgabe	 von	Stellungnahmen	bei	
Gefangenen mit Sicherungsverwahrung oder bei 
Gefangenen, bei denen wegen einer nachträgli-
chen Sicherungsverwahrung eine Stellungnahme 
abzugeben ist 

•		Fristen	für	die	Vorbereitung	von	Anträgen	auf	der	
Grundlage der Sozialgesetzbücher I, II und XII 

werden in der Regel durch die für die vollzugliche Pla-
nung zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(die Vollzugsabteilungsleitungen oder andere mit die-
sen Aufgaben betraute Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter) überwacht.

3.  Fristen für die Erstellung und Fortschreibung von 
Vollzugsplänen Gefangener werden grundsätzlich 
ebenfalls durch den für die vollzugliche Planung 
zuständigen Mitarbeiterkreis überwacht. 

4.  Die Überwachung der Fristen beinhaltet das Anle-
gen von Terminen, soweit sie nicht automatisch er-
zeugt werden, einschließlich der Zuordnung in der 
jeweiligen Termingruppe, die fortlaufende Kontrolle 
der Termine und die Bearbeitung des Status in BA-
SIS.

5.  Die Allgemeine Verfügung tritt mit sofortiger Wir-
kung in Kraft.

Änderung der Rechtshilfeordnung für Zivilsachen 
vom 19. Oktober 1956
(ZRHO)

AV der Justizbehörde Nr.  9 / 2011 vom   25. Januar 2011 (Az. 9341/12-2)

Die Rechtshilfeordnung für Zivilsachen vom 19. Ok-
tober 1956 (ZRHO) -Allgemeine Verfügung der Lan-
desjustizverwaltung Nr. 7/1957 vom 5. April 1957 
(HmbJVBl S.7), zuletzt geändert durch AV Nr. 2/2010 
vom 14. Januar  2010 (HmbJVBl S. 5), wird nach 
Maßgabe der 35. Ergänzungslieferung zur 2. Auflage 
(Stand von November 2010) geändert. Sie ist nunmehr 
in dieser Fassung anzuwenden. Die einzelnen Ände-
rungen sind durch Ausgabe von Ergänzungsblättern, 
die den Gerichten bereits zugegangen sind, bekannt 
gemacht worden. Die ZRHO ist elektronisch abrufbar 
unter www.datenbanken.nrw.de und zwar über: 
2  IR  -> Internationaler Rechtsverkehr -> IR-Online ->  
ZRHO.

Zentralisierung der Hinterlegungsstellen

AV der Justizbehörde  Nr. 11/2011 vom 27. Januar  2011 (Az.3860/7-1)

Auf Grund von § 1 Absatz 2 Satz 2 des Hinterle-
gungsgesetzes vom 25. November 2010 (HmbGVBl. 
S. 614) wird Folgendes bestimmt:

§ 1
Die Aufgaben der Hinterlegungsstelle werden dem 
Amtsgericht Hamburg für die Bezirke aller hamburgi-
schen Amtsgerichte übertragen.

§ 2
Diese Allgemeine Verfügung tritt am 1. Februar 2011 
in Kraft.

Geschäftliche Behandlung der gerichtlichen Ver-
fahren nach dem Bundesbaugesetz

AV der Justizbehörde Nr. 12/2011 vom 28. Januar 2011 (Az. 1454/8-1)

Für die geschäftliche Behandlung der Baulandsachen 
nach dem Baugesetzbuch in der  Fassung vom 31. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2585) wird folgendes bestimmt:
1. Anträge auf gerichtliche Entscheidung nach § 227 
des Baugesetzbuches einschließlich der Anträge auf 
Bewilligung der Prozesskostenhilfe sind in das Zivil-
prozessregister des Landgerichts unter O bzw. OH 
einzutragen.
Das gerichtliche Aktenzeichen wird unter Verwendung 
der Registerzeichen O bzw. OH jeweils mit dem Klam-
merzusatz „(Baul.)“ gebildet.
Die Termine zur mündlichen Verhandlung vor der Kam-
mer für Baulandsachen sind in den Verhandlungska-
lender nach Muster 29 der Aktenordnung einzutragen.
2. Berufungen nach § 229 des Baugesetzbuches ein-
schließlich der Anträge auf Bewilligung der Prozess-
kostenhilfe sind in das beim Oberlandesgericht ge-
führte Register unter U bzw. UH einzutragen.
Das Aktenzeichen wird unter Verwendung der Regis-
terzeichen U bzw. UH jeweils mit dem Klammerzei-
chen „(Baul.)“ gebildet.
Die Termine zur mündlichen Verhandlung vor dem Se-
nat für Baulandsachen sind in den Verhandlungskalen-
der nach Muster 29 der Aktenordnung einzutragen.
3. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Aktenord-
nung, ausgenommen § 38 Abs. 1.
4. Die Allgemeine Verfügung der Landesjustizverwal-
tung Nr. 12/1981 vom 17. August 1981 (HmbJVBl. S. 
145) wird aufgehoben.

Führung des Güterrechtsregisters

AV der Justizbehörde Nr. 13/2011 vom 28. Januar 2011 (Az. 3825/1-2)

1. Registerführung in Karteiform

1.1  Das Güterrechtsregister wird nach dem als 
Anlage 1 abgedruckten Muster in Karteiform 
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geführt. Die Registerkarte hat das Format 
DIN	A	5	quer	und	die	Farbe	Gelb.

1.2  Von einer Umschreibung des vor dem 1. Ap-
ril 1974 in Bänden geführten Güterrechtsre-
gisters auf die Karteiform ist – mit Ausnahme 
der in Absatz 3 genannten Fälle – abzuse-
hen. Der Präsident des Amtsgerichts kann 
anordnen, dass das alte Register ganz oder 
teilweise auf die Karteiform umgeschrieben 
wird, wenn dies aus besonderen Gründen 
zweckmäßig erscheint. In diesem Fall richtet 
sich das weitere Verfahren nach Absatz 4.

1.3  Geht ein Eintragungsantrag ein, der Ehegat-
ten betrifft, die bereits im alten Güterrechts-
register eingetragen sind, so sind bei der 
Erledigung dieses Antrags die noch gültigen 
Eintragungen im alten Register unter Vergabe 
einer neuen Registernummer auf die Kartei-
form umzuschreiben. Bestehen Zweifel über 
Art oder Umfang der Umschreibung, so sind 
die Ehegatten vorher zu hören.

1.4  Bei der Umschreibung ist im alten Register in 
der dritten Spalte zu vermerken:
„Umgeschrieben nach GR…“.
Auf der neuen Registerkarte ist in der dritten 
Spalte der Vermerk:
„Umgeschrieben von GR… am …“
anzubringen. 

  Für diese Vermerke können Stempel ver-
wendet werden. Nach der Umschreibung ist 
die Löschung im Namensverzeichnis vorzu-
nehmen. Die Umschreibung ist beiden Ehe-
gatten gleichzeitig mit der neuen Eintragung 
bekanntzugeben.

2. Anlegen neuer Karteiblätter

2.1  Die Registerkarte ist auf der Vorderseite 
oben mit einer alphabetischen Kerbleiste 
versehen. Dort ist nach dem Anfangsbuch-
staben des Familiennamens eine Kerbe 
anzubringen. Führen die Ehegatten unter-
schiedliche Namen, ist der Name mit dem im 
Alphabet vorgehenden Anfangsbuchstaben 
maßgebend. Für den nicht berücksichtigten 
Ehegatten ist ein Hinweisblatt unter seinem 
Namen aufzunehmen.

2.2  Bei der Beschriftung der Registerkarte ist 
neben den Buchstaben „GR“ die Register-
nummer einzusetzen.

2.3  Reicht der Eintragungsraum auf der Vorder- 
oder Rückseite der Karteikarte nicht aus, so 
ist eine zweite Karte anzulegen. Vor der Anle-
gung einer zweiten Karte ist auf der Rücksei-
te der ersten Karte unten rechts der Vermerk 

„Fortsetzung auf Bl. 2“ sowie auf der Vor-
derseite der zweiten Karte hinter dem Wort 
„Rechtsverhältnis“ der Vermerk „Fortsetzung 
von Bl. 1“ anzubringen. Außerdem ist sowohl 
auf der Vorderseite als auch auf der Rück-
seite der zweiten Karte in der Kopfspalte GR 
unter der Registernummer die Angabe „Blatt 
2“ einzusetzen. Wird die Anlegung weiterer 
Karteikarten erforderlich, so ist entsprechend 
zu verfahren. Mehrere zusammengehörende 
Registerkarten sind zusammenzuheften.

3.  Registernummer

3.1  Die Registernummern sind fortlaufend zu 
vergeben; ihre Reihenfolge bestimmt sich 
nach dem Zeitpunkt der Anlegung der Re-
gisterkarten.

3.2  Zur Sicherstellung einer fortlaufenden Num-
merierung und zur Vermeidung von Dop-
pelvergaben von Registernummern ist eine 
besondere Nummernkontrolle in Listenform 
entsprechend dem Muster der Anlage 2 zu 
führen. In Spalte 1 der Nummernkontrolle ist 
die Registernummer, in Spalte 2 der Name 
der Ehegatten zu vermerken; führen die Ehe-
gatten unterschiedliche Namen, so ist – nur 
– der nach § 2 Abs. 1 maßgebende Name 
anzugeben.

4. Ordnung der Karteiblätter

4.1   Die Registerkarten sind in alphabetischer 
Reihenfolge in Karteikästen zu verwahren. 
Die Registerkarten sind in geeigneter Weise 
gegen Verlust zu sichern.

4.2  Für das Güterrechtsregister in Karteiform ist 
ein Namensverzeichnis nicht zu führen.

5. Herausnahme von Karteiblättern

5.1  Wird eine Registerkarte der Kartei entnommen, 
so ist eine Kontrollkarte, die sich von den ande-
ren Registerkarten unterscheidet, einzustellen. 

5.2  Registerkarten, die nur noch gegenstandslos 
gewordene Eintragungen enthalten, sind ent-
weder aus der Kartei zu entfernen und in einer 
Ablagekartei gesondert zu verwahren oder ent-
sprechend kenntlich zu machen und in der Kar-
tei zu belassen; in diesen Fällen ist in Spalte 3 
der Nummernkontrolle (§ 3 Abs. 2) entweder 
der Hinweis „Ablagekartei“ oder „gegenstands-
los“ zu vermerken.
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6. Eintragungen in das Güterrechtsregister

6.1  In der Kopfleiste ist die Bezeichnung der Ehe-
gatten anzugeben nach Familien(Ehe-)namen 
(auch Geburtsnamen), Vornamen, Geburtsda-
ten und Wohnorten. Berufsbezeichnungen der 
Ehegatten werden auf Antrag eingetragen.

6.2  In Spalte 1 ist die laufende Nummer der Eintra-
gung anzugeben.

6.3  In Spalte 2 sind einzutragen:
-  Änderung und Ausschließung des gesetzli-

chen Güterstandes, Eheverträge, deren Än-
derung und Aufhebung, auch wenn sie durch 
Urteil erfolgt (vgl. §§ 1412, 1449, 1470 BGB, 
Art. 16 EGBGB);

-  Vorbehaltsgut; zur näheren Bezeichnung der 
einzelnen Gegenstände kann auf das bei den 
Registerakten befindliche Verzeichnis Bezug 
genommen werden (vgl. § 1418 BGB); 

-  Beschränkung und Ausschließung des den 
Ehegatten nach § 1357 BGB zustehenden 
Rechts sowie die Aufhebung einer solchen 
Beschränkung oder Ausschließung;

-  Einspruch gegen Betrieb eines Erwerbsge-
schäfts bei Gütergemeinschaft und Widerruf 
der Einwilligung (vgl. §§ 1431, 1456 BGB);

-  sonst nach der Rechtsprechung eintragungs-
fähige Tatsachen.

6.4 In Spalte 3 sind einzutragen:
- Etwaige Verweisungen auf spätere Eintra-
gungen;
- Sonstige Bemerkungen, z.B.
- über die Eintragung in Register eines ande-
ren als des für den Wohnsitz der Ehegatten zu-
ständigen Gerichts, weil ein Ehegatte im Bezirk 
des anderen Gerichts ein Handelsgewerbe be-
treibt (Art. 4 EGHGB),
- über die Erteilung der beglaubigten Abschrift 
nach § 1561 Abs. 2 Nr. 2 BGB.

7. Eintragungsverfahren

7.1  Die Eintragungen in das Register erfolgen 
aufgrund einer Verfügung des Amtsgerichts. 
Die Verfügung soll den Wortlaut der Eintra-
gung feststellen.

7.2  Unter jeder Eintragung ist der Tag der Ein-
tragung zu vermerken. Die Eintragung ist von 
der das Register führenden Person zu unter-
schreiben und durch einen alle Spalten der 
Registerkarte umfassenden Querstrich von 
den folgenden Eintragungen zu trennen.

7.3  Jede Eintragung ist in den Registerakten bei der 
gerichtlichen Verfügung zu vermerken.

8. Bedeutungslos gewordene Eintragungen

  Mit einer gegenstandslos gewordenen Eintragung, 
die durch Rotunterstreichung gelöscht wird, ist 
gleichzeitig auch der Vermerk über ihre Löschung 
rot zu unterstreichen. Im Fall der Verlegung des ge-
wöhnlichen Aufenthalts in einen anderen Bezirk ist 
die Eintragung jedoch nicht zu löschen (vgl. § 1559 
Satz 2 BGB).

9. Berichtigung der Eintragung

  Schreibfehler und ähnliche offensichtliche Unrich-
tigkeiten einer Eintragung sind neben dieser Eintra-
gung in Spalte 3 zu berichtigen.

10. Schlussbestimmung

Die Allgemeine Verfügung der Landesjustizverwaltung 
Nr. 6/1974 vom 1. März 1974 (HmbJVBl. S. 21) wird 
aufgehoben.
 

s. folgende Anlage S. 40 ff.
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Unterrichtung konsularischer Vertretungen über 
Festnahmen und Freiheitsentziehungen gegen 
Staatsangehörige ihres Landes

AV der Justizbehörde Nr. 14/2011 vom 01. Februar 2011 (Az. 9350/2/1/3).

Abschnitt 1
Unterrichtungspflichten

1.  Artikel 36 Abs. 1 Buchstabe b des Wiener Überein-
kommens vom 24. April 1963 über konsularische 
Beziehungen (BGBl. 1969 II S. 1585; nachfolgend 
WÜK) enthält folgende Regelung:

  „Die zuständigen Behörden des Empfangsstaats 
haben die konsularische Vertretung des Entsen-
destaats auf Verlangen des Betroffenen unverzüg-
lich zu unterrichten, wenn in deren Konsularbezirk 
ein Angehöriger dieses Staates festgenommen, in 
Straf- oder Untersuchungshaft genommen oder 
ihm anderweitig die Freiheit entzogen ist. Jede von 
dem Betroffenen an die konsularische Vertretung 
gerichtete Mitteilung haben die genannten Be-
hörden ebenfalls unverzüglich weiterzuleiten. Die-
se Behörden haben den Betroffenen unverzüglich 
über seine Rechte aufgrund dieser Bestimmung zu 
unterrichten.“

2.  Die Unterrichtungspflicht gilt auch im Verhältnis zu 
Staaten, die dem WÜK nicht beigetreten sind (vgl. 
Nr. 135 Abs. 1 der Richtlinien für den Verkehr mit 
dem Ausland in strafrechtlichen Angelegenhei-
ten [RiVASt]). Sie knüpft allein an die Staatsange-
hörigkeit der betroffenen Person an und besteht 
unabhängig von einem etwaigen Wohnsitz bzw. 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland oder einer aus-
länderspezifischen Hilfsbedürftigkeit. Für eine Per-
son, die auch die deutsche Staatsangehörigkeit 
besitzt, besteht keine Unterrichtungspflicht. 

3.  Gegenüber verschiedenen Staaten besteht eine 
vertragliche Verpflichtung, den nächsten konsula-
rischen Vertreter auch ohne oder gegen den Willen 
des Betroffenen von Amts wegen von der Festnah-
me eines Angehörigen dieses Staates zu unterrich-
ten. Eine Übersicht findet sich im Länderteil zu Nr. 
135 Abs. 2 RiVASt, der fortlaufend aktualisiert unter 
www.bmj.bund.de (Fachinformationen/RiVASt) ein-
zusehen ist. Derzeit besteht gegenüber den folgen-
den Ländern eine Unterrichtungspflicht:

Armenien Aserbaidschan Belarus (Weiß-
russland)

Dominica Fidschi Georgien
Grenada Griechenland Guyana
Italien Jamaika Kasachstan
Kirgisistan Lesotho Malawi 
Malta Mauritius Moldau, Repu-

blik
Monaco Russische Fö-

deration
Sierra Leone

Spanien (wenn 
der Betroffene 
nicht in der 
Lage ist, die Be-
nachrichtigung 
der nächsten 
konsularischen 
Vertretung zu 
verlangen)

St. Kitts und 
Nevis 

St. Vincent und 
Grenadinen

Tadschikistan Tunesien Turkmenistan

Ukraine Usbekistan Zypern

Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
(einschließlich Gibraltar, der Kanalinseln und der Isle 
of Man sowie der britischen Kronkolonien Anguilla 
und	St.	Helena	[mit	Ascension	und	Tristan	da	Cunha]	
und der britischen Überseegebiete [Bermuda, Briti-
sche Jungferninseln, Falklandinseln, Kaiman-Inseln, 
Pitcairn,	Turks-	und	Caicos-Inseln]	sowie	British	Na-
tional [Overseas])

Abschnitt 2
Umfang und Ausführung der Unterrichtung

1.  Die konsularische Vertretung ist unverzüglich, ge-
gebenenfalls fernmündlich, per Telefax oder per E-
Mail zu unterrichten. 

2.  Mitzuteilen ist lediglich die Tatsache des Freiheits-
entzuges, ein etwaiger Festnahmezeitpunkt und 
der Verbleib der betroffenen Person unter Angabe 
des Vor-, Familien- und Geburtsnamens sowie von 
Tag und Ort der Geburt nebst Staatsangehörigkeit. 
Sofern die betroffene Person dazu schriftlich oder 
in Form eines richterlichen Protokolls ihre Zustim-
mung erklärt, soll auch der der Freiheitsentziehung 
zu Grunde liegende Grund angegeben werden. 
Ohne Zustimmung der betroffenen Person darf 
der Grund für die Freiheitsentziehung der konsu-
larischen Vertretung nur mitgeteilt werden, wenn 
gesetzliche oder vertragliche Bestimmungen dies 
vorschreiben.

3.  Von einer weitergehenden Unterrichtung der kon-
sularischen Vertretung, zum Beispiel der Mitüber-
sendung eines Haft- oder Unterbringungsbefehls 
oder der Anklageschrift, ist abzusehen. Zeigt sich 
eine konsularische Vertretung an zusätzlichen Mit-
teilungen interessiert, so ist sie auf die Möglichkeit 
hinzuweisen, mit der betroffenen Person Verbin-
dung aufzunehmen. Dies gilt auch für später ein-
gehende – auch formularmäßige – Ersuchen der 
konsularischen Vertretung um Auskunft über den 
Stand oder den Ausgang des Verfahrens oder um 
Übersendung von Ablichtungen aus Akten.

4.  Die Mitteilung an die konsularische Vertretung ist 
von der bei dem zuständigen Gericht oder der zu-
ständigen Behörde (Abschnitt 4) zuständigen Per-
son zu unterzeichnen und mit Höflichkeitsformeln 
zu versehen. 
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Abschnitt 3
Belehrung

1.  Die betroffene Person ist unverzüglich und schrift-
lich in einer für sie verständlichen Sprache über 
das Recht, die Unterrichtung der konsularischen 
Vertretung verlangen zu können, zu belehren. Ist 
eine schriftliche Belehrung erkennbar nicht aus-
reichend, hat zudem eine mündliche Belehrung zu 
erfolgen. Entsprechend ist zu verfahren, wenn eine 
schriftliche Belehrung nicht möglich ist. In den Fäl-
len, in denen die betroffene Person eine Mitteilung 
an die konsularische Vertretung verlangt oder eine 
Verpflichtung zur Unterrichtung der konsularischen 
Vertretung von Amts wegen besteht, soll sie zu-
gleich befragt werden, ob sie auch einer Mitteilung 
des Grundes der Freiheitsentziehung zustimmt. 

2.  Die Durchführung der Belehrung, die Zustimmung 
der betroffenen Person zur Unterrichtung der kon-
sularischen Vertretung und gegebenenfalls ihr Ein-
verständnis zur Mitteilung des Grundes für die Frei-
heitsentziehung sollen durch Unterschrift oder in 
Form eines richterlichen Protokolls bestätigt wer-
den. 

Abschnitt 4
Zuständigkeit

1.  Die Pflicht, die betroffene Person über ihre Rechte 
zu belehren, und die Unterrichtungspflicht oblie-
gen 

a)  beim Vollzug von Untersuchungshaft oder ei-
ner einstweiligen Unterbringung, bei vorläufiger 
Auslieferungshaft, Auslieferungshaft oder einer 
Festhalteanordnung (§ 22 Abs. 3 S. 2 des Geset-
zes über die internationale Rechtshilfe in Straf-
sachen), einer Ingewahrsamnahme zum Schutz 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, einer 
Freiheitsentziehung nach dem Ausländer- und 
Asylverfahrensgesetz	dem	Gericht,	dem	die	be-
troffene Person nach der Festnahme vorgeführt 
wird, 

b)  beim Vollzug von Freiheitsstrafe, Sicherungsver-
wahrung, Jugendstrafe oder bei Jugendarrest 
und zwar auch dann, wenn sich die betroffene 
Person vorher in Untersuchungshaft befunden 
hat, der Leiterin oder dem Leiter der Vollzugs-
anstalt,

c)  bei einer strafgerichtlich angeordneten Unter-
bringung	 in	 einem	 psychiatrischen	 Kranken-
haus oder einer Entziehungsanstalt der Vollstre-
ckungsbehörde,

d)  bei Freiheitsentziehung nach anderen Vorschrif-
ten, dem Leiter der Vollzugsanstalt. 

  Auf eine Belehrung kann verzichtet werden, wenn 
die Person bereits in ausreichender Weise von an-
derer Stelle belehrt wurde.

2.  Die Belehrung und die Unterrichtung der ausländi-
schen konsularischen Vertretung sind aktenkundig 
zu machen und im Aufnahmeersuchen an die Voll-
zugsanstalt zu vermerken. 

3.  Ist die Belehrung und Unterrichtung durch die nach 
Absatz 1 genannte zuständige Stelle unterblieben, 
so sind die Gründe hierfür aktenkundig zu machen 
und die unterbliebene Handlung ist unverzüglich, 
spätestens aber durch die Justizvollzugsanstalt, in 
welche die oder die betroffene Person eingeliefert 
wird, nachzuholen.

Abschnitt 5
Genehmigung von Betreuungen oder Besuchen

Hinsichtlich der Genehmigung von Betreuungen und 
Besuchen von Gefangenen durch die zuständige kon-
sularische Vertretung wird auf Nummer 136 RiVASt 
hingewiesen.

Abschnitt 6
Anschriften

Die Anschriften und die Amtsbezirke der ausländischen 
Vertretungen ergeben sich aus dem vom Auswärtigen 
Amt herausgegebenen Verzeichnis der konsularischen 
Vertretungen und anderer Vertretungen in der Bundes-
republik Deutschland (Nummer 134 Abs. 2 RiVASt). 

Abschnitt 7
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1.3.2011 in Kraft. 
Gleichzeitig wird die Allgemeine Verfügung der Justiz-
behörde Nr. 19/1994 vom 23. November 1994 (HmJVBl 
1994, S. 89) aufgehoben.

Aktenordnung mit ergänzenden Vorschriften     
Anweisungen für die Verwaltung des Schriftguts 
bei den Geschäftsstellen der Gerichte und Staats-
anwaltschaften

AV der Justizbehörde Nr. 15/2011 vom 03. Februar 2011 (Az. 1454/1-)

Die Aktenordnung (AktO) – Teil I und II des amtlichen 
Sonderdrucks der „Aktenordnung mit ergänzenden 
Vorschriften“ vom 03. Januar 1977, veröffentlicht in 
der jeweils geltenden Fassung im elektronischen Jus-
tizportal, zuletzt geändert durch Allgemeine Verfügung 
Nr. 69 vom 17.12.2010, wird wie folgt geändert:

I. Änderungen
1. § 3 Absatz 1wird um folgenden Satz ergänzt:
  „13 Auskünfte der Steuerbehörden, die für Zwecke 

der Gebührenberechnung oder zur Verhütung un-
richtiger Eintragungen erteilt werden (z. B. nach § 
379 FamFG), sind nicht zu den Verfahrensakten zu 
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nehmen; sie sind unter Verschluss zu halten und 
dürfen nur von den mit der Registerführung und 
der Kostenberechnung befassten Beamtinnen und 
Beamten eingesehen, anderen behördlichen Stel-
len oder dem Publikum aber nicht zugänglich ge-
macht werden.“

2. § 28 Absatz 4 Satz 1wird wie folgt gefasst:

  „Zu den unter VI zu erfassenden Angelegenheiten 
gehören die Verfahren zur Einrichtung von Nach-
lasspflegschaften und -verwaltungen, die Erklärun-
gen gegenüber dem Nachlassgericht, die Verfah-
ren auf Erteilung von Erbscheinen oder ähnlichen 
Zeugnissen sowie die sonstigen Handlungen, die 
zur Zuständigkeit des Nachlassgerichts oder des 
in § 344 Absatz 4 FamFG genannten Amtsgerichts 
gehören, ferner auch das Verfahren mit dem Zweck 
der Feststellung, dass ein anderer Erbe als der Fis-
kus oder eine an seine Stelle tretende Körperschaft 
nicht vorhanden ist (§ 1964 BGB).“

II. In-Kraft-Treten 

Diese Allgemeine Verfügung zur Änderung der Akten-
ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in 
Kraft. 

Anweisungen für die Geschäftsstellen der Gerichte 
der Sozialgerichtsbarkeitin der Freien und Hanse-
stadt Hamburg (AktO-SG HH)

AV der Justizbehörde Nr.  16/ 2011  vom  09.02.2011 (Az. 1454/68-)

I.

Die Anweisungen für die Geschäftsstellen der Gerichte 
der Sozialgerichtsbarkeit (Aktenordnung der Sozialge-
richtsbarkeit in der Freien und Hansestadt Hamburg 
AktO-SG HH, AV 40/2008 vom 16.12.2008, zuletzt ge-
ändert durch AV 61/2010 vom 19.12.2010, HmbJVBl. 
2011, S. 16) werden wie folgt geändert:

1. § 20 Absatz 1 Satz 2 Nr. 4 wird aufgehoben.
2.  In der Anlage 4 wird die Zeile „Verg Verfahren in ver-

gaberechtlichen Streitigkeiten nach § 142a SGG“ 
gestrichen.

II.
In-Kraft-Treten und Veröffentlichung

Diese Allgemeine Verfügung tritt am 01.03.2011 in 
Kraft.

Rechtsprechung 

HV Art. 25 Abs. 1 u. 3 
(Reichweite der Antwortpflicht und Begründungs-
anforderungen bei Antwortverweigerung auf 
schriftliche kleine Anfrage eines Bürgerschaftsab-
geordneten)

1.  Die in Art. 25 Abs. 3 S. 2 der Verfassung der 
Freien und Hansestadt Hamburg (HV) bestimm-
te Pflicht des Senats zur Beantwortung schrift-
licher kleiner Anfragen von Abgeordneten der 
Bürgerschaft besteht nicht unbeschränkt. Zum 
einen kann höherrangiges (Bundes-)Recht oder 
vorrangiges Hamburgisches Verfassungsrecht 
die Erteilung einer Antwort ganz oder teilweise 
verbieten. Zum anderen können weitere Gründe 
- etwa die am Schutz der Funktions- und Arbeits-
fähigkeit der Exekutive zu messende Unzumut-
barkeit der Beantwortung innerhalb der in Art. 
25 Abs. 3 S. 2 HV bestimmten Frist von 8 Tagen 
- den Senat berechtigen, die Antwort ganz oder 
teilweise zu verweigern; dabei ist dem Senat ein 
Einschätzungs- bzw. Ermessenspielraum ein-
geräumt, dessen Grenzen insbesondere durch 
den grundsätzlichen Anspruch des Abgeord-
neten auf vollständige Beantwortung bestimmt 
werden.

2. a)  Die teilweise oder umfassende inhaltliche 
Nichtbeantwortung einer schriftlichen klei-
nen Anfrage ist durch den Senat innerhalb 
der Antwortfrist von 8 Tagen zu begründen. 
Die Begründung kann nicht im verfassungs-
gerichtlichen Verfahren nachgeholt oder er-
gänzt werden.

 b)  Die Begründungstiefe bestimmt sich nach 
dem Einzelfall. Eine Begründung darf nicht 
inhaltsleer sein, sondern muss eine Sach-
aussage enthalten; sie darf nicht formelhaft 
sein, sondern muss spezifischen Einzelfall-
bezug haben; sie muss nachvollziehbar sein, 
also überprüfbare Anknüpfungstatsachen 
benennen. Diesen Anforderungen genügt   
eine Begründung nicht, die lediglich anführt, 
die Auswertung der in Betracht kommenden 
Unterlagen innerhalb der Frist sei mit vertret-
barem (zumutbarem) Verwaltungsaufwand 
nicht möglich.

3.  Bei Unzumutbarkeit der Erteilung einer vollstän-
digen inhaltlichen Antwort verbleibt dem Abge-
ordneten grundsätzlich ein Anspruch auf Ertei-
lung einer inhaltlichen Teilantwort, soweit einer 
solchen nicht ihrerseits einzelfallbezogene Ver-
weigerungsgründe entgegenstehen, auf die der 
Senat sich zu berufen und die er zu begründen 
hat („so viel Antwort wie möglich“).

4. a)  Die Pflicht des Senats zur Beantwortung ei-
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ner schriftlichen kleinen Anfrage ist nicht auf 
in den Akten einschließlich elektronischer 
Speichermedien der Exekutive dokumentier-
te Gegenstände beschränkt. Reicht die Ak-
tenlage zur Beantwortung nicht aus, hat der 
Senat sich Informationen auch aus nicht ak-
tenförmigen Quellen zu beschaffen, soweit 
nicht Einschränkungen im Sinne des Leitsat-
zes 1. entgegenstehen, auf die der Senat sich 
zu berufen und die er zu begründen hat.

 b)  Diese Pflicht zur Informationsbeschaffung 
erstreckt sich erforderlichenfalls auf die Be-
fragung von gegenwärtigen und früheren Se-
natoren und/oder Staatsräten.

(Hamburgisches Verfassungsgericht
Urteil vom 21. Dezember 2010 - HVerfG 1/10)

Tatbestand:

1.  Die Verfahrensbeteiligten streiten darüber, ob der 
Senat der Freien und Hansestadt Hamburg (An-
tragsgegner) eine an ihn gerichtete schriftliche 
kleine Anfrage gemäß Art. 25 der Verfassung der 
Freien und Hansestadt Hamburg vom 6. Juni 1952 
(HmbBl. I 100-a, zuletzt geändert am 8. Juli 2009, 
HmbGVBl. S. 221) - HV - hinreichend beantwortet 
hat.

Art. 25 HV hat folgenden Wortlaut:

 (1)  Die Abgeordneten sind berechtigt, in öffentli-
chen Angelegenheiten große und kleine Anfra-
gen an den Senat zu richten.

 (2)  Große Anfragen sind schriftlich zu stellen und 
müssen von einer in der Geschäftsordnung der 
Bürgerschaft zu bestimmenden Mindestzahl von 
Abgeordneten, die nicht höher als 10 sein darf, 
unterzeichnet sein. Sie sind binnen vier Wochen 
durch eine Vertreterin oder einen Vertreter des 
Senats in der Sitzung der Bürgerschaft zu be-
antworten. Auf Verlangen von einem Drittel der 
anwesenden Abgeordneten folgt der Antwort 
eine Besprechung.

 (3)  Kleine Anfragen können von einer oder einem 
Abgeordneten schriftlich gestellt werden. Sie 
sind vom Senat binnen acht Tagen schriftlich zu 
beantworten.

 (4)  Die Geschäftsordnung der Bürgerschaft be-
stimmt das Nähere.

  Der Antragsteller ist Mitglied der Bürgerschaft der 
Freien und Hansestadt Hamburg. Er hat folgende 
schriftliche kleine Anfrage vom 18. November 2009 
(Bürgerschafts-Drucksache 19/4631) an den Senat 
gerichtet:

	 Betr.:	Cruise	Center	II	in	Altona	(7)

  Nicht nur der Bau, sondern inzwischen auch der 
Betrieb	 des	 Cruise	 Center	 II	 am	 Edgar-Engel-
hard-Kai in Hamburg-Altona setzt Anwohner und 
Gewerbetreibende in der näheren Umgebung un-
zumutbaren, mit großer Wahrscheinlichkeit auch 
gesundheitsgefährdenden Schadstoff-, Lärm- und 
Geruchsimmissionen aus.

  Auf Grund der Antworten des Senats zu vorausge-
gangenen Anfragen ergeben sich folgende weitere 
Fragen:

1.  Welche Senatoren und/oder Staatsräte haben im 
Zeitraum Januar 2004 bis Oktober 2007 Gesprä-
che mit Vertretern oder Gesellschaftern von Gesell-
schaften, die direkt oder indirekt mit den Betreibern 
von Kreuzfahrtschiffen/-reedereien befasst sind, in 
Bezug auf Fragestellungen im Zusammenhang mit 
dem Bau und/oder Betrieb eines weiteren Kreuz-
fahrtterminals in Hamburg geführt?

2.  Wurden in diesen Gesprächen Zusicherungen, In-
aussichtstellungen oder vergleichbare Erklärun-
gen in Bezug auf ein weiteres Kreuzfahrtterminal in 
Hamburg gegeben?

 Wenn ja, welchen Inhalt hatten diese Äußerungen?  
 Wann haben diese Gespräche stattgefunden?

  Der Antragsgegner hat unter dem 24. November 
2009 (Bürgerschafts-Drucksache 19/4631), dem 
Antragsteller am Folgetag bekannt geworden, wie 
folgt geantwortet:

  Soweit solche Gespräche wie weitgehend üblich 
nicht dokumentiert werden, ist eine nachträgliche 
Rekonstruktion nicht Inhalt der Antwortpflicht des 
Senats aus Artikel 25 der Verfassung der Freien 
und Hansestadt Hamburg. Im Übrigen ist eine Aus-
wertung aller in Betracht kommenden Unterlagen 
auf etwa dokumentierte Gespräche in der für die 
Beantwortung einer Schriftlichen Kleinen Anfrage 
zur Verfügung stehenden Zeit mit vertretbarem Ver-
waltungsaufwand nicht möglich.

 Im Übrigen siehe Drs. 19/3810 und 19/4116.

  Die beiden Drucksachen, auf die der Antragsgegner 
in seiner Antwort Bezug genommen hat, betreffen 
die Antworten auf zwei der insgesamt sechs zuvor 
zum	 Thema	 Cruise	 Center	 II	 gestellten	 Anfragen	
des Antragstellers.

2.  Mit Schriftsatz vom 10. Februar 2010, eingegan-
gen beim Hamburgischen Verfassungsgericht am 
12. Februar 2010, hat der Antragsteller die Fest-
stellung, der Antragsgegner habe die schriftliche 
kleine Anfrage nicht ordnungsgemäß beantwortet, 
beantragt. Zur Begründung macht er insbesondere 
geltend:
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  Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg sei 
nach Art. 25 Abs. 3 S. 2 HV grundsätzlich verpflich-
tet, kleine Anfragen binnen „einer Woche“ schrift-
lich zu beantworten. Diese Pflicht habe der An-
tragsgegner bei der Beantwortung der genannten 
Anfrage verletzt. Die Antwort sei unzureichend und 
damit rechtswidrig.

  Dem Antragsgegner stehe allerdings in Überein-
stimmung mit der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts und von Landesverfassungs-
gerichten in Einzelfällen ein Ermessensspielraum 
bei der Beantwortung zu. Im Rahmen dessen dürfe 
er einschätzen, welcher Aufwand für die Beantwor-
tung mit welchen zur Verfügung stehenden Kräften 
innerhalb der Frist zumutbar sei.

  Er, der Antragsteller, bezweifle aber, dass der An-
tragsgegner von seinem Ermessen überhaupt Ge-
brauch gemacht habe. Vorliegend gehe es um eng 
begrenzte Sachfragen aus dem Verantwortungs-
bereich des Antragsgegners, die dieser nicht un-
beantwortet habe lassen dürfen. Inhaltliche Ge-
sichtspunkte, die eine Verweigerung der Antwort im 
Rahmen von Ermessenserwägungen hätten recht-
fertigen können, seien weder erkennbar noch vom 
Antragsgegner in seiner Antwort genannt worden.

  Die Begründung in Satz 1 der Antwort, der zufolge 
eine nachträgliche Rekonstruktion nicht dokumen-
tierter Gespräche nicht Inhalt der Antwortpflicht des 
Senats aus Art. 25 HV sei, sei nicht tragfähig. Nicht 
dokumentierte Gespräche seien genauso real wie 
aktenkundige. Die Antwortpflicht könne nicht da-
von abhängen, ob der Antragsgegner ein Gespräch 
in einem Aktenvermerk oder auf andere Weise fest-
halte oder nicht. Die Antworten auf die Anfrage 
hätten im Gedächtnis der Gesprächsteilnehmer ge-
sucht werden können. Einfache Rückfragen wären 
möglich, zumutbar und auch geboten gewesen. 
Mehr als Antworten auf Befragen der betroffenen 
Senatoren und/oder Staatsräte habe der Antrags-
gegner ihm, dem Antragsteller, nicht geschuldet. 
Es gehe nicht um eine vollständige Rekonstruktion 
von Gesprächen, sondern um die Abfrage von ver-
lässlichen Erinnerungen zu dem in der Anfrage be-
nannten Kernthema. Der Antragsgegner hätte nach 
kurzer und trotz eines Schreibfehlers in der Anfrage 
einfacher Feststellung der maßgeblichen Themen 
ermitteln müssen, welche Senatoren und/oder 
Staatsräte in dem fraglichen Zeitraum Gespräche 
mit den Vertretern der genannten Gesellschaften 
geführt haben könnten. Neben dem Ersten Bürger-
meister wären die Ressorts für Wirtschaft, Finanzen 
sowie Stadtentwicklung und Umwelt in Betracht 
gekommen.

  Sodann hätten eine Liste der als Gesprächspartner 
in Betracht kommenden Gesellschaften erstellt, da-
nach die Terminkalender der Senatoren und/oder 
Staatsräte durchsucht werden müssen. Die Frage 

zu 1. hätte allein aufgrund der Durchsicht der Ter-
minkalender beantwortet werden können. Bei Fehl-
anzeige hätte dann die ebenfalls negative Antwort 
auf die Frage zu 2. festgestanden. Wären dabei aber 
einschlägige Gespräche ermittelt worden, hätte in 
den als „Kernakten“ bezeichneten Sachakten nach 
Gesprächsunterlagen gesucht werden müssen. Auf 
diese Weise wären alle dokumentierten Gespräche 
zutage gefördert worden. Die Akten hätten inner-
halb zweier Arbeitstage durchgesehen werden 
können. Ihm, dem Antragsteller, wäre mit einer auf 
der Auswertung der Akten beruhenden beschränk-
ten Auskunft weitgehend gedient gewesen. Der 
Antragsgegner hätte jedenfalls eine eingeschränkte 
Antwort geben müssen, wenn ihm eine vollständi-
ge Antwort aus Zeitmangel nicht möglich gewesen 
sein sollte. Die Teilantwort hätte mit einem Hinweis 
auf die besonderen Schwierigkeiten einer vollstän-
digen Datenerhebung erläutert werden können.

  In Satz 2 der Antwort hätten der Aufwand und die 
verfügbaren Kräfte wenigstens stichwortartig be-
schrieben werden müssen. Ohne dies bleibe der 
Begriff „nicht vertretbarer Verwaltungsaufwand“ 
inhaltsleer, so dass das Begründungserfordernis 
nicht erfüllt sei. Nicht die angeführte Vertretbarkeit, 
sondern die Zumutbarkeit sei der rechtlich gebo-
tene Maßstab für den Aufwand. Deren Grenze sei 
aber erst erreicht, wenn die Funktions- und Arbeits-
fähigkeit der Regierung in Frage stehe. Eine der-
artige Belastung sei mit der Antwort auf die Anfrage 
tatsächlich nicht verbunden gewesen.

  Mit am 10. Juni 2010 eingegangenem Schriftsatz 
hat der Antragsteller weiter vorgetragen, dass der 
Antragsgegner hätte erwägen müssen, ob er sein 
Zeitbudget für die Beantwortung der Anfrage nicht 
dadurch hätte erweitern können, dass er über die 
Antwort im Wege eines Senatsbeschlusses im Ver-
fügungswege entschieden hätte.

  In der mündlichen Verhandlung am 25. Oktober 
2010 hat der Antragsteller beantragt, 

  festzustellen, dass der Antragsgegner die schrift-
liche kleine Anfrage des Antragstellers vom 18. No-
vember 2009, Bürgerschafts-Drucksache 19/4631, 
unter Verletzung von Art. 25 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 
2 HV beantwortet hat.

3. Der Antragsgegner beantragt,
  den Antrag zurückzuweisen.

  Der Antragsgegner ist der Ansicht, er sei befugt ge-
wesen, die Anfrage zum größten Teil unbeantwortet 
zu lassen. Teilweise habe er in der Sache geantwor-
tet durch Verweis auf die Antworten auf zwei vor-
herige Anfragen des Antragstellers in derselben Sa-
che. Im Übrigen habe er von dem ihm zustehenden 
Antwortermessen in zulässiger Weise Gebrauch 
gemacht. Im Einzelnen macht der Antragsgegner 
insbesondere geltend:
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  Eine Teilantwort habe nicht verlangt werden kön-
nen, weil sie wegen ihrer Unvollständigkeit un-
brauchbar gewesen wäre. Dem Antragsteller sei es 
offensichtlich um lückenlose Aufklärung gegangen. 
Eine dementsprechende Antwort sei nicht möglich 
gewesen. Eine auf die Grenzen der Aufklärungs-
möglichkeiten abstellende Teilantwort wäre ihm, 
dem Antragsgegner, nicht zuzumuten gewesen. 
Sie wäre eine „Steilvorlage“ für den Vorwurf gewe-
sen, er habe exakt dort seine Suche unter dem Vor-
wand zu großen Aufwandes eingestellt, wo er ein-
schlägige Hinweise doch noch zu finden befürchtet 
habe. Er sei berechtigt, einer Instrumentalisierung 
einer unvollständigen Teilantwort durch das Anstre-
ben vollständiger Informationen und, wo diese mit 
verhältnismäßigem Aufwand nicht zu erlangen sei, 
durch Verweigerung einer inhaltlichen Antwort zu 
begegnen.

  Zu Satz 1 der Antwort ist der Antragsgegner der An-
sicht, er sei zur Rekonstruktion nicht dokumentier-
ter Gespräche - auch abgesehen von einem damit 
verbundenen unverhältnismäßigen Aufwand - nicht 
verpflichtet gewesen. Das entspreche bisher unbe-
anstandet gebliebener Staatspraxis. Gegenstand 
einer Anfrage könne nur sein eigenes Wissen sein, 
da es nach Art. 25 HV auf ihn für die Beantwortung 
von Anfragen ankomme. Dieses Wissen werde als 
Inbegriff der in seinem eigenen Verwaltungsbereich 
vorhandenen Dokumente verstanden, denn das Or-
ganwissen sei nicht die Erinnerung seiner ehemali-
gen oder aktuellen Mitglieder, sondern die Gesamt-
heit der vorhandenen Dokumente als beständiges, 
die Erinnerung einzelner Amtswalter überdauern-
des Substrat. 

	 	Das	 Fragerecht	 dürfe	 nicht	 einem	 Enqueterecht	
gleichgestellt werden, wie es bei der zeugenglei-
chen Vernehmung von Senatsmitgliedern und 
Staatsräten durch parlamentarische Untersu-
chungsausschüsse gemäß Art. 26 Abs. 2 HV be-
stehe. In Abgrenzung dazu berechtige Art. 25 HV 
nicht dazu, die genannten Personen oder sonsti-
ge Mitarbeiter der Verwaltung einer Befragung zu 
unterziehen, worauf aber die vom Antragsteller be-
gehrte Vorgehensweise hinauslaufe.

  Auch bezogen auf Satz 2 der Antwort ist der An-
tragsgegner der Ansicht, er habe hinsichtlich der 
dokumentierten Gespräche sein Ermessen mit dem 
Hinweis auf den unvertretbaren Aufwand rechtmä-
ßig ausgeübt. Ihm stehe eine Einschätzungspräro-
gative zu. Konkret gehe es darum, ob die von ihm 
getroffene Prognose eines unvertretbaren Aufwan-
des mit rechtlichen Fehlern behaftet, nicht ob sie 
richtig gewesen sei. Die Antwort beruhe auf der 
Grundlagenentscheidung und Prognose, dass in-
nerhalb der für diesen Teil der Bearbeitung faktisch 
zur Verfügung stehenden zwei Arbeitstage mit ver-
tretbarem Aufwand nicht festgestellt und in ange-
messener Form dargestellt werden könne, welche 

Senatoren und/oder Staatsräte mit den in Frage 
stehenden Gesellschaften Gespräche der gegen-
ständlich gemeinten Art geführt hätten und ob bzw. 
welche Zusicherungen, Inaussichtstellungen oder 
vergleichbare Erklärungen dabei abgegeben wor-
den seien.

 Dem seien folgende Prüfungen und Erwägungen 
vorausgegangen:

  Zwischen den verschiedenen beteiligten Behör-
den sei zunächst ein einheitliches Verständnis der 
Fragen zu klären gewesen, auf welche Gesprächs-
partner auf beiden Seiten der Antragsteller abziele, 
zumal die Fragestellung („… Gesellschaften, die 
direkt oder indirekt mit den Betreibern von Kreuz-
fahrtschiffen/ -reedereien befasst sind …“) unklar 
formuliert gewesen sei. Dies und die darauf auf-
bauende Konzipierung der Recherche, gegliedert 
in eine Phase der Vorbereitung der Recherche und 
nachfolgend der Recherche selbst, sowie die Er-
mittlung der Akten, aus denen sich Hinweise auf 
Gespräche hätten ergeben können, seien von der 
zur Verfügung stehenden Zeit von zwei Arbeits-
tagen abzuziehen gewesen, so dass für die reine 
Terminkalender- und Aktenrecherche allenfalls mit 
einem knappen Arbeitstag habe kalkuliert werden 
können.

  Die eigentliche Recherche hätte sich zu beziehen 
gehabt auf die Durchsicht der Terminkalender und 
der Akten, auf die Vergewisserung, dass es sich 
tatsächlich um Hinweise auf Gespräche der in der 
Frage zu 1. genannten Art gehandelt hätte, sowie 
auf die Überprüfung der Hinweise auf etwaige In-
halte im Sinne der Frage zu 2.. Prognostisch habe 
davon ausgegangen werden dürfen, dass es in den 
Terminkalendern und Akten eine Reihe von Gesprä-
chen gegeben haben könnte. Die Einschlägigkeit 
der Hinweise wäre dann aufwändig zu klären ge-
wesen.

  Terminkalender seien für die zum Zeitpunkt der Stel-
lung der Anfrage bereits aus ihren Ämtern ausge-
schiedenen sechs Senatoren und Staatsräte nicht 
mehr verfügbar gewesen. Terminkalender seien 
zudem nicht Teil behördlicher Sachakten, sondern 
lediglich Hilfsmittel der persönlichen Arbeitsorgani-
sation. Ihre Führung sei nicht einheitlich. Die Anga-
ben darin könnten Jahre später keinen Aufschluss 
über die Gespräche und deren Inhalte geben. Es 
hätten sich keine vollständigen Aufschlüsse, son-
dern allenfalls bruchstückhafte Hinweise auf statt-
gefundene Gespräche im Sinne der ersten Frage 
ermitteln lassen.

  Für eine vollständigere Ermittlung hätte es weiterer 
Bemühungen bedurft. Zu befragen gewesen wä-
ren dreizehn Personen, von denen sechs dienstlich 
nicht mehr zur Verfügung gestanden hätten, weil 
sie aus ihren Ämtern ausgeschieden seien. Die Ge-
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spräche hätten bei einem knapp vierjährigen Zeit-
raum zwei bis sechs Jahre zurückgelegen. Dazu 
hätte der Versuch unternommen werden müssen, 
etwaige Gespräche zu „rekonstruieren“, um dann in 
einem weiteren Schritt anhand der Rekonstruktion 
zu entscheiden, ob es sich bei den getätigten Aus-
sagen um ein Gespräch über Fragestellungen zur 
Beantwortung der Frage zu 1. und um abgegebene 
Erklärungen zur Beantwortung der Frage zu 2. ge-
handelt hätte. Verlässliche Angaben hätten sich auf 
diesem Wege kaum ermitteln lassen.

  Als verhältnismäßig verlässliche, wenn auch nicht 
vollständige Dokumentation von Gesprächen im 
Sinne der zweiten Frage verblieben die bei fünf in 
Betracht kommenden Behörden geführten Sachak-
ten. Welche Akten in Betracht zu ziehen gewesen 
wären, sei nach der Fragestellung in hohem Maße 
klärungsbedürftig gewesen. Insgesamt hätten die 
Sachakten und Ordner verschiedener Behörden für 
den klärungsbedürftigen Zeitraum schätzungswei-
se insgesamt 6.150 Blätter umfasst.

  Bei der Durchsicht dieser „Kernakten“ mit rund 
6.150 Blättern hätte es aber nicht bleiben können. 
Ein umfassendes Verständnis der gestellten Fragen 
hätte die zusätzliche Durchsicht aller einschlägig 
erscheinenden Akten aus dem Zeitraum ab Januar 
2004 bedingt. Es hätten sich daraus weitere 2.170 
Blätter, also insgesamt 8.320 Blätter ergeben. Die 
Summe hätte sich angesichts der Weite der Frage-
stellungen auch auf bloße Andeutungen beziehen 
müssen. Selbst bei präziser Durchsicht wäre nur ein 
bruchstückhaftes Ergebnis zu erwarten gewesen. 
Diesen ganz erheblichen Aufwand zu verlangen, lie-
ge evident außerhalb dessen, was im Rahmen einer 
kleinen Anfrage und zu ihrer Beantwortung geleis-
tet werden müsse. Zur Bewältigung dieser Aufgabe 
hätte es des Einsatzes von zehn vollbeschäftigten 
Verwaltungsmitarbeitern bedurft. Dies rechtfertige 
die Einschätzung eines nicht vertretbaren Aufwan-
des.

  Der Antragsgegner tritt der Ansicht des Antragstel-
lers entgegen, er hätte am letzten Tag der Antwort-
frist, am 26. November 2009, die Antwort mittels 
Senatsbeschlusses im Verfügungswege beschlie-
ßen bzw. dieses in Erwägung ziehen müssen, um 
dadurch die Frist für die Beantwortung der Anfrage 
soweit wie möglich auszuschöpfen. Eine vom An-
tragsteller angenommene diesbezügliche Pflicht 
bestehe nicht. Er, der Antragsgegner, sei auch nicht 
verpflichtet, spezielle Verfahren für die Bearbeitung, 
etwa zusätzliche Sitzungen der Senatskommission 
für große und kleine Anfragen, vorzusehen.

  Schließlich habe er die Antwortverweigerung auch 
ausreichend begründet. Das Bundesverfassungs-
gericht habe zwar entschieden, dass eine Antwort 
auf eine Anfrage es dem Abgeordneten ermöglichen 
müsse, die Plausibilität und Nachvollziehbarkeit 

einer Antwortverweigerung in der Sache zu über-
prüfen. Auszugehen sei von einem Abgeordneten, 
bei dem ein gewisses - auch vertieftes - Verständ-
nis exekutivischer Zusammenhänge ohne Weiteres 
vorausgesetzt werden könne. Dies schließe das 
Wissen um die besonderen Antwortumstände einer 
an einem Mittwoch eingereichten kleinen Anfrage 
ebenso ein wie ein grundlegendes Verständnis der 
Unterschiede zwischen behördlicher Aktenführung 
auf der einen und senatorischer Kalenderführung 
auf der anderen Seite.

  Wegen der auf dieser Grundlage schon prima fa-
cie einleuchtenden praktischen Aussichtslosigkeit 
einer inhaltlichen Antwort sei ein Fall evidenter 
Überforderung des Verwaltungs- und Regierungs-
apparates gegeben, so dass eine weitergehende 
Begründung entbehrlich gewesen sei.

  Zudem hinge der Umfang einer Begründung von 
der jeweiligen Problemlage ab. Die gegebene Be-
gründung sei der tatsächlichen Problemlage an-
gemessen gewesen. Mit dem Hinweis auf einen 
unvertretbaren Auswertungsaufwand habe er hin-
reichend zum Ausdruck gebracht, er wolle in Wahr-
nehmung seines Antwortermessens von einer in-
haltlichen Antwort absehen. Es habe keine anderen 
Gründe gegeben. Angesichts der der Bürgerschaft 
bekannten Rahmenbedingungen der Beantwortung 
einer kleinen Anfrage verstehe es sich von selbst, 
dass eine Darlegung der Ermessenserwägungen 
nicht zu erwarten gewesen sei. Bereits die Formu-
lierung einer solchen Antwort hätte ein Vielfaches 
der Zeit bedurft, die für die Beantwortung zur Ver-
fügung gestanden habe. Zu berücksichtigen seien 
dabei die Kürze der Antwortfrist und die große Zahl 
gleichzeitig zu beantwortender Anfragen. In Anbe-
tracht dessen laufe jede beliebige Antwort Gefahr, 
als „Leerformel“ abgestempelt zu werden.

Entscheidungsgründe:

Der Antrag hat Erfolg.

I.

Der Antrag ist zulässig.

Das Hamburgische Verfassungsgericht entscheidet 
nach Art. 65 Abs. 3 Nr. 2 HV in Verbindung mit § 14 Nr. 
2 des Gesetzes über das Hamburgische Verfassungs-
gericht in der Fassung vom 23. März 1982 (HmbGVBl. 
S. 53, zuletzt geändert am 11. Juli 2007, HmbGVBl. S. 
236) - HVerfGG - über die Auslegung der Verfassung 
aus Anlass von Streitigkeiten über den Umfang der 
Rechte und Pflichten eines Verfassungsorgans oder 
anderer Beteiligter, die durch die Verfassung mit eige-
nen Rechten ausgestattet sind.

Der Antragsteller ist als Mitglied der Hamburgischen 



HmbJVBl 2 / 2011 49

Bürgerschaft zumindest ein „anderer Beteiligter“ im 
Sinne des Art. 65 Abs. 3 Nr. 2 HV, da ihn die Verfassung 
in Art. 25 Absätze 1 und 3 mit dem Recht ausgestattet 
hat, kleine Anfragen an den Antragsgegner zu richten. 
Demgemäß ist er ebenso wie der Antragsgegner im 
Sinne des § 39a HVerfGG beteiligungsfähig.

Der Antragsteller hat seinen Antrag mit dem am 12. Fe-
bruar 2010 eingegangenen Schriftsatz auch innerhalb 
der gem. § 39b Abs. 3 HVerfGG mit dem Bekanntwer-
den der beanstandeten Maßnahme bzw. Unterlassung 
des Antragsgegners - hier am 25. November 2009 - 
beginnenden Frist von sechs Monaten anhängig ge-
macht.

Dem Erfordernis nach § 39b Abs. 2 HVerfGG, die Be-
stimmung der Verfassung zu bezeichnen, gegen die 
durch die beanstandete Maßnahme oder Unterlas-
sung des Antragsgegners verstoßen worden sei, ist 
zwar nicht durch die seinerzeitige Antragsformel, je-
doch hinreichend durch das Vorbringen zur Sache im 
Antragsschriftsatz genügt. Gleiches gilt für die nach §§ 
39b Absätze 1 und 2, 26 Abs. 1 S. 2 HVerfGG erfor-
derliche Substantiierung des Vorbringens, da der An-
tragsteller mit dem Antragsschriftsatz die Antwort des 
Antragsgegners auf seine schriftliche kleine Anfrage 
in einzeln benannten Teilen mit spezifizierter Begrün-
dung als rechtsfehlerhaft angegriffen hat. Soweit der 
Antragsteller in einem am 10. Juni 2010 nach Fristab-
lauf eingegangenen Schriftsatz erstmals zu bestimm-
ten Punkten (etwa zum unterbliebenen Erlass eines 
Senatsbeschlusses im Verfügungswege) vorgetragen 
hat, stellen sich diese Ausführungen nicht als - verspä-
tete - neue Beanstandungen, sondern als Vertiefung 
von fristgerecht angebrachten Angriffen dar.

II.

Der Antrag ist begründet. Der Antragsgegner hat mit 
Teilen seiner Antwort auf die schriftliche kleine Anfra-
ge des Antragstellers vom 18. November 2009 dessen 
Rechte aus Art. 25 Absätze 1 und 3 HV verletzt.

1.  Nach Art. 25 Abs. 1 HV sind die Abgeordneten be-
rechtigt, in öffentlichen Angelegenheiten große und 
kleine Anfragen an den Senat zu richten. Gemäß 
Art. 25 Abs. 3 HV können kleine Anfragen von einer 
oder einem Abgeordneten schriftlich gestellt wer-
den; sie sind vom Senat binnen acht Tagen schrift-
lich zu beantworten.

 a)  Der unbestimmte Rechtsbegriff der „öffentli-
chen Angelegenheiten“, dessen Anwendung 
der vollen verfassungsgerichtlichen Prüfung 
unterliegt, ist weit zu verstehen. Er erstreckt 
sich in einem weiten Spektrum über den Verant-
wortungsbereich der gegenwärtigen oder frühe-
ren Regierung auch auf Meinungen, Wertungen 
und Tatsachen jeder Art (HVerfG, Urteil vom 27. 
Juli 1977, HVerfG 1/77, HmbJVBl. 1978, 11, 
15). Zu dem so verstandenen Eingangsmerk-

mal des Art. 25 HV zählen jedenfalls staatliche 
Angelegenheiten, für die die Bürgerschaft oder 
der Senat zuständig und verantwortlich sind. In 
welchem Umfang der Begriff der öffentlichen 
Angelegenheiten auch nicht staatliche Sachver-
halte umfasst (für weites Verständnis David, Ver-
fassung der Freien und Hansestadt Hamburg, 
Kommentar, 2. Aufl. 2004, Art. 25 Rnr. 11; enger 
Huber/Unger in NordÖR 2007, 479, 481), kann 
vorliegend dahinstehen (siehe unten 2.a)). Das 
allemal weit gesteckte Feld des Fragerechts ist 
als eine Besonderheit des Hamburgischen Ver-
fassungsrechts entstanden (David, a.a.O., Rnr. 
1). Dies entspricht der besonderen Funktion des 
Fragerechts nach den Regelungen der Verfas-
sung der Freien und Hansestadt Hamburg. Dem 
Abgeordneten der Bürgerschaft, dem Artikel 13 
Abs. 2 S. 1 HV die Vereinbarkeit von Mandat 
und Berufstätigkeit gewährleistet, dient es nicht 
allein zur Kontrolle des Regierungshandelns, 
sondern darüber hinaus seinem allgemeinen In-
formationsbedürfnis. Das im verfassungsrecht-
lichen Status des Abgeordneten begründete 
weite Fragerecht des einzelnen Abgeordneten 
ist Teil des Frage- und Informationsrechts des 
Parlaments (HVerfG, Urteil vom 20. Mai 2003, 
HVerfG 9/02, HmbJVBl. 2003, 49, 52 = LVerfGE 
14, 221, 227) und prägt damit den Umfang der 
Antwortpflicht des Senats vor.

    Die Anfrage unterliegt, soweit sie nicht miss-
bräuchlich gestellt wird, nicht der Überprüfung 
durch den Senat etwa dahingehend, ob er für 
die Fragen Anlass gegeben hat oder die gestell-
ten Fragen für sinnvoll oder zweckmäßig hält 
(HVerfG, Urteil vom 20. Mai 2003, a.a.O.).

 b)  Dem Umfang des Fragerechts korrespondiert 
der Anspruch des Abgeordneten auf eine inhalt-
liche Beantwortung der gestellten Fragen. Die 
Antwort muss wahrheitsgemäß und so vollstän-
dig wie möglich erteilt werden.

   aa)  Auch wenn Art. 25 HV Einschränkungen der 
Regierungspflicht zur Beantwortung parla-
mentarischer Anfragen nicht ausdrücklich 
normiert, besteht der Anspruch des Ab-
geordneten auf vollständige Beantwortung 
nach der Rechtsprechung des Hamburgi-
schen Verfassungsgerichts (Urteile vom 6. 
Juli 1973, HVerfG 2/72, HmbJVBl. 1973, 
282, 285, vom 27. Juli 1977, a.a.O., und 
vom 20. Mai 2003, HmbJVBl., a.a.O., 52 = 
LVerfGE, a.a.O., 227 f.) - an der festzuhalten 
ist - allerdings nicht unbeschränkt und nicht 
unabhängig vom Gegenstand der Anfrage.

        Zum einen kann höherrangiges Recht (etwa 
bundesrechtliche Vorschriften zum Geheim-
nis- und Datenschutz, Grundrechte Dritter) 
oder vorrangiges Hamburgisches Verfas-
sungsrecht (etwa Staatswohl, vgl. Art. 30 HV) 
die Erteilung einer Antwort ganz oder teilwei-
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se verbieten. Zum anderen können weitere 
Gründe den Senat berechtigen, die Antwort 
ganz oder teilweise zu verweigern. Derartige 
weitere, im Einzelfall der Abwägung mit dem 
grundsätzlichen Anspruch des Abgeordne-
ten auf Erteilung einer Antwort unterliegende 
Gründe lassen sich nicht abschließend auf-
führen. Zu ihnen zählen insbesondere der 
Schutz des aus der verfassungsrechtlichen 
Stellung des Senats hergeleiteten Kernbe-
reichs exekutiver Eigenverantwortung ein-
schließlich Interna des Senats und der aus 
dem Verfassungsgebot zu gegenseitiger 
Rücksichtnahme der Verfassungsorgane 
folgende Schutz der Funktions- und Arbeits-
fähigkeit der Exekutive und ihrer Gliederun-
gen. Der letztgenannte Schutzbereich ist 
betroffen, wenn die Beantwortung der An-
frage dem Senat innerhalb der Frist von acht 
Tagen wegen des erforderlichen Aufwandes 
nicht zumutbar ist.

        Soweit kein gesetzliches Verbot der Antwort-
erteilung entgegen steht, ist dem Senat ein 
Einschätzungs- bzw. Ermessensspielraum 
eingeräumt. Ausgehend von dem grundsätz-
lichen Anspruch des Abgeordneten auf Er-
teilung einer umfassenden Antwort werden 
die Grenzen dieses Spielraums unter ande-
rem dadurch bestimmt, ob die Anfrage sich 
auf Tatsachen einerseits oder auf Meinungen 
und Wertungen andererseits bezieht. Hin-
sichtlich eng begrenzter Sachfragen ist ein 
nur enger, hinsichtlich Meinungen ein weiter 
Spielraum eingeräumt.

   bb)  Die teilweise oder umfassende Nichtbeant-
wortung einer parlamentarischen Anfrage 
ist durch die Regierung zu begründen (siehe 
auch BVerfG, Beschluss vom 1. Juli 2009, 2 
BvE 5/06, BVerfGE 124, 161, 193).

        Stützt der Senat die inhaltliche Nichtbe-
antwortung der Anfrage auf Umstände, zu 
denen ihm ein Einschätzungsspielraum bzw. 
Ermessen eingeräumt ist, sind die tragenden 
Erwägungen darzulegen, aus denen er die 
Antwort verweigert (HVerfG, Urteil vom 20. 
Mai 2003, HmbJVBl., a.a.O., 54 = LVerfGE, 
a.a.O., 232). Diese Begründungspflicht folgt 
aus dem in Art. 25 Abs. 3 S. 2 HV angelegten 
grundsätzlichen Anspruch des Abgeordne-
ten auf Erteilung einer umfassenden Antwort; 
wird schon ausnahmsweise eine inhaltliche 
Antwort nicht erteilt, so soll der Abgeordnete 
jedenfalls die Gründe für die Verweigerung 
der Antwort prüfen und gegebenenfalls dar-
auf politisch-parlamentarisch reagieren kön-
nen. Die Begründung darf nicht inhaltsleer 
sein, sondern muss nachvollziehbar die der 
Verweigerung zugrunde liegenden Tatsachen 
und Bewertungen darlegen. Wie allgemein 
bei Ermessensausübung anerkannt (vgl. 

BVerwG,	Urteil	vom	14.	Oktober	1965,	 II	C	
3.63, BVerwGE 22, 215, 218), kann eine Be-
gründung ausnahmsweise entbehrlich sein, 
wenn wegen Eindeutigkeit der Sach- und 
Rechtslage die Ausübungsgesichtspunkte 
- auch aus der Sicht des Betroffenen - evi-
dent sind (vgl. BVerfG, Beschluss vom 1. Juli 
2009, a.a.O., zu parlamentarischer Anfrage 
bei Evidenz der Geheimhaltungsbedürftig-
keit).

        Die Begründung für die Nichtbeantwortung 
der Anfrage ist innerhalb der in Art. 25 Abs. 
3 S. 2 HV bestimmten Antwortfrist von acht 
Tagen zu erteilen (HVerfG, Urteile vom 27. 
Juli 1977, a.a.O., 16, und vom 20. Mai 2003, 
HmbJVBl., a.a.O., 55 = LVerfGE, a.a.O., 232 
f.). So wie sich die Begründungspflicht aus 
dem Anspruch des Abgeordneten gem. 
Art. 25 Abs. 3 S. 2 HV herleitet, folgt auch 
die Fristbindung aus dieser Vorschrift. Dem 
Abgeordneten soll eine kurzfristige poli-
tisch-parlamentarische Reaktion auf eine 
inhaltliche ebenso wie auf eine formelle Re-
gierungsantwort ermöglicht werden. 

        Daraus folgt weiterhin, dass zu einem spä-
teren Zeitpunkt nachgeschobene - erstma-
lige oder ergänzende - Begründungen da-
für, weshalb eine Anfrage nicht beantwortet 
worden ist, für die verfassungsgerichtliche 
Überprüfung unbeachtlich bleiben. Schon 
wegen der aus dem aufgezeigten Zweck des 
Art. 25 Abs. 3 S. 2 HV folgenden Besonder-
heiten ist für eine ergänzende Mitteilung von 
Erwägungen während des gerichtlichen Ver-
fahrens (wie bei Ermessensausübung gemäß 
§ 114 S. 2 Verwaltungsgerichtsordnung) kein 
Raum.

2.  Nach diesen Maßstäben genügt die durch den An-
tragsgegner unter dem 24. November 2009 erteilte 
Antwort nicht den Anforderungen des Art. 25 Abs. 
1 und 3 HV und bleiben die im verfassungsgericht-
lichen Verfahren gegebenen ergänzenden Begrün-
dungen für die teilweise Nichtbeantwortung unbe-
achtlich.

 a)  Die Anfrage des Antragstellers richtete sich auf 
eine öffentliche Angelegenheit im Sinne des Art. 
25 Abs. 1 HV.

    Sie betraf mit Gesprächen von Senatoren bzw. 
Staatsräten zu Bau und Betrieb eines weiteren 
Kreuzfahrtterminals sowohl in personeller als 
auch in thematischer (Hafenplanung und -nut-
zung) Hinsicht Gegenstände, die zum Verant-
wortungsbereich des Antragsgegners zählen 
(siehe nur § 1 Absätze 2 u. 5 S. 1 Hafenentwick-
lungsgesetz), so dass es keiner weiteren Ab-
grenzung zu nicht-öffentlichen Angelegenheiten 
bedarf.

 b)  Der Antragsgegner hat die somit grundsätz-
lich gebotene Antwort auf die gestellten Fragen 
überwiegend verweigert.

   aa)  Eine inhaltliche Antwort hat er nur insoweit 
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erteilt, als er in Satz 3 auf zwei frühere Bür-
gerschafts-Drucksachen und die darin er-
teilten Antworten verwiesen hat. Diese Ant-
worten decken nur einen geringen Teil der 
am 18. November 2009 gestellten Fragen 
ab. Soweit die in den Bürgerschafts-Druck-
sachen 19/3810 und 19/4116 beantworteten 
Fragen sich mit den nunmehrigen Fragen 
überschneiden, betreffen sie insbesondere 
teilweise einen abweichenden Bezugszeit-
raum und teilweise einen abweichenden 
Kreis möglicher Gesprächs- und Verhand-
lungspartner.

   bb)  Im Übrigen hat der Antragsgegner die inhalt-
liche Beantwortung der Anfrage mit unter-
schiedlichen Gründen abgelehnt.

        In Satz 1 der Antwort wird in Bezug auf nicht 
dokumentierte Gespräche die Verweigerung 
einer inhaltlichen Antwort auf das Fehlen ei-
ner Verpflichtung zur Rekonstruktion solcher 
Gespräche gestützt.

        In Satz 2 beruft sich der Antragsgegner hin-
gegen darauf, dass eine Auswertung aller in 
Betracht kommenden Unterlagen auf etwa 
dokumentierte Gespräche in der für die Be-
antwortung einer schriftlichen kleinen Anfra-
ge zur Verfügung stehenden Zeit mit vertret-
barem Verwaltungsaufwand nicht möglich 
sei. Dieser Einwand wird allein in Bezug auf 
etwa dokumentierte Gespräche erhoben. 
Zwar ist Satz 2 durch die Formulierung „im 
Übrigen“ mit Satz 1 verknüpft, doch kommt 
dieser hier nicht die Bedeutung von „ergän-
zend“ zu, wie die ausdrückliche Bezeichnung 
unterschiedlicher Bezugsgegenstände (nicht 
dokumentierte und etwa dokumentierte Ge-
spräche) zeigt.

        Die vom Antragsgegner im verfassungs-
gerichtlichen Verfahren gegebenen Ergän-
zungen der Begründung bleiben wegen der 
Maßgeblichkeit der in der Bürgerschafts-
Drucksache mitgeteilten Gründe unbeacht-
lich.

 c) I m Umfang der Verweigerung inhaltlicher Aus-
kunft verletzt die vom Antragsgegner gegebene 
Antwort in dreierlei Hinsicht den Antragsteller in 
dessen Recht aus Art. 25 Absätze 1 und 3 HV, 
nämlich durch generelle Ausnahme nicht doku-
mentierter Gegenstände aus der Antwortpflicht 
(nachstehendend lit. aa)), durch unzureichende 
Begründung angenommener Unzumutbarkeit 
der Beantwortung (lit. bb)) und durch das Feh-
len einer Erwägung, ob im Fall einer Unzumut-
barkeit vollständiger Beantwortung eine inhalt-
liche Teilantwort zu erteilen war (lit. cc)).

   aa)  Die vom Antragsgegner in Satz 1 gegebene 
Begründung, hinsichtlich nicht dokumen-
tierter Gespräche werde die nachträgliche 
Rekonstruktion nicht von der Antwortpflicht 
aus Art. 25 HV umfasst, ist rechtsfehlerhaft. 
Eine Differenzierung der Pflicht zur Beant-

wortung parlamentarischer Anfragen nach in 
den Akten dokumentierten und nicht akten-
mäßig erfassten Gegenständen findet in der 
Verfassung keine Grundlage.

        Ein - von der Frage der Zumutbarkeit des 
Rechercheaufwandes oder anderen einzel-
fallbezogenen Belangen der Exekutive los-
gelöstes - Recht zur Antwortverweigerung 
für den Fall bzw. den Teilbereich, dass die 
verlangten Informationen nicht den Akten 
(im Folgenden verstanden einschließlich 
elektronischer Speichermedien) des An-
tragsgegners entnommen werden können, 
ist entgegen der Auffassung des Antrags-
gegners nicht anzuerkennen. Vielmehr hat 
der Antragsgegner, sollte die Aktenlage zur 
Beantwortung nicht ausreichen, sich um die 
Beschaffung von Informationen auch aus 
nicht aktenförmigen Quellen zu bemühen.

        Im Wortlaut des Art. 25 Absätze 1 und 3 HV 
findet sich keine Einschränkung des Frage-
rechts und der Antwortpflicht bei nicht ak-
tenmäßiger Dokumentation. Ob aufgrund der 
Ermächtigung durch Art. 25 Abs. 4 HV, das 
Nähere durch Geschäftsordnung der Ham-
burgischen Bürgerschaft zu bestimmen, der 
materielle Umfang der Antwortpflicht einge-
schränkt werden könnte oder - was näher 
liegt - die Ermächtigung nur das parlamenta-
rische Verfahren umfasst, kann dahinstehen, 
weil die Geschäftsordnung keine Einschrän-
kung bestimmt.

        Eine solche Einschränkung ist auch nicht 
aus der Natur der Sache herleitbar. Eine - 
wie hier - auf Tatsachen gerichtete Anfrage 
zielt auf das Wissen des Antragsgegners. 
Das im Bereich der Staatsverwaltung vor-
handene Wissen ist begrifflich nicht auf die 
Gesamtheit der vorhandenen Dokumente 
beschränkt, sondern umfasst auch das per-
sönliche Wissen der handelnden Personen, 
jedenfalls soweit es in amtlicher Eigenschaft 
erlangt worden ist. Eine Unterscheidung 
zwischen persönlichem Wissen und Akten-
lage geht schon im Ansatz fehl. Senatoren, 
Staatsräte und Mitarbeiter der Verwaltung 
bringen ihr persönliches Wissen in die Amts-
ausübung ein; ohne Fachkenntnisse und Er-
fahrungswissen könnten sie ihre Aufgaben 
nicht ordnungsgemäß erfüllen.

        Der Zweck des Fragerechtes, dem Abgeord-
neten in Ausfluss seines verfassungsrecht-
lichen Status die zur Mandatsausübung er-
forderlichen Informationen zu verschaffen 
und damit zugleich die Kontrolle der Exeku-
tive zu ermöglichen (HVerfG, Urteil vom 20. 
Mai 2003, HmbJVBl., a.a.O., 52 = LVerfGE 
a.a.O., 227; BVerfG, Beschluss vom 25. 
März 1981, 2 BvE 1/79, BVerfGE 57, 1, 5), 
ist auf den inhaltlichen Gegenstand der An-
frage und nicht auf die Quellen der Regie-
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rungsantwort, denen nur eine instrumentale 
Funktion für die Ermöglichung der Antwort 
zukommt, ausgerichtet. Eine erschwerte Zu-
gänglichkeit oder Auswertbarkeit von Quel-
len führt im Einzelfall dazu, dass sich der 
Antragsgegner - anders als vorliegend in der 
Antwort vom 24. November 2009 bezüglich 
nicht dokumentierter Gespräche - auf eine 
Unzumutbarkeit fristgerechter Beantwortung 
berufen kann, vermag aber nicht generell die 
Beschränkung der Antwortpflicht auf doku-
mentierte Gegenstände zu rechtfertigen.

        Das in der Verfassung verankerte umfang-
reiche Fragerecht und der entsprechende 
Informationsanspruch des Abgeordneten 
wären nachhaltig gefährdet, wenn durch 
Einschränkung der Antwortpflicht ein Anreiz 
für Senat und nachgeordnete Behörden ge-
schaffen würde, wesentliche Gegenstände 
nicht in den Akten zu dokumentieren und da-
mit der durch das Fragerecht verwirklichten 
parlamentarischen Kontrolle zu entziehen.

        Die Erstreckung der Antwortpflicht auf nicht 
in Akten dokumentierte Gegenstände wird 
bestätigt durch die anerkannte thematische 
Reichweite der Auskunftspflicht. Sie um-
fasst, wie ausgeführt, auch Meinungen und 
Werturteile in öffentlichen Angelegenheiten. 
Solche	 Wertungen	 werden	 typischerweise	
weithin nicht in Akten dokumentiert. Bei Be-
schränkung auf dokumentierte Gegenstän-
de liefe das Frage- und Informationsrecht 
des Abgeordneten in weiten Anwendungs-
bereichen der schriftlichen kleinen Anfrage 
zweckwidrig leer.

        Der Erstreckung der Antwortpflicht auf nicht 
dokumentierte Gegenstände kann nicht ent-
gegen gehalten werden, die Zuverlässigkeit 
einer auf Abschöpfung persönlicher Erinne-
rung und Wissens gestützten Antwort sei 
unzureichend. Es besteht kein Erfahrungs-
satz, dass die Qualität des Erinnerungs-
vermögens generell hinter Aktenwissen zu-
rückbleibt. Dem Antragsgegner steht es im 
Übrigen frei, auf die Quellen seiner Antwort 
und	daraus	folgende	typische	oder	konkrete	
Unsicherheiten hinzuweisen.

	 	 	 		 		 	Der	 systematische	 Vergleich	 mit	 anderen	
parlamentarischen Informationsrechten, zu 
denen Art. 25 HV in Kontext steht, zeigt, 
dass der Verfassung die Abschöpfung per-
sönlichen Wissens von Senatsvertretern 
nicht fremd ist. So verpflichtet Art. 23 Abs. 
1 S. 3 HV den Senat, auf Verlangen der Bür-
gerschaft und ihrer Ausschüsse zu deren 
Verhandlung einen Senatsvertreter zu ent-
senden. Dem korrespondiert die Pflicht des 
Senatsvertreters, in der Verhandlung münd-
lich Rede und Antwort zu stehen (h.M., vgl. 
David, a.a.O., Art. 23 Rnr. 3 m.w.N.; Morlok 
in Dreier, GG, 2. Aufl. 2006, Art. 43 Rnr. 11 

zum vergleichbaren Art. 43 Abs. 1 GG). Ge-
schuldet ist eine sofortige Antwort (vgl. Ach-
terberg/Schulte in v. Mangoldt/Klein/Starck, 
Kommentar zum GG, 6. Aufl. 2010, Art. 43 
Rnr. 13). Eine Pflicht zu sofortiger Beantwor-
tung nach Herbeizitierung des Senatsver-
treters zieht es nach sich, dass präsentes 
persönliches Wissen und nicht (allein) Akten-
inhalt abgeschöpft wird. Das Zitierrecht des 
Parlaments und seiner Ausschüsse sowie 
die Antwortpflicht der Regierung sind Aus-
fluss der parlamentarischen Kontrollaufga-
be und des funktional zugeordneten Infor-
mationsanspruches (vgl. David, a.a.O., Rnr. 
4; Achterberg/Schulte, a.a.O., Rnr. 17). Der 
übereinstimmende Zweck der Art. 23 Abs. 1 
S. 3 und 25 HV, den Abgeordneten die für 
ihre Tätigkeit erforderlichen Informationen zu 
verschaffen, spricht für eine bei beiden Insti-
tuten gleichartige Erfassung sowohl von do-
kumentierten als auch nicht dokumentierten 
Gegenständen.

        Demgegenüber geht der vom Antragsgeg-
ner	angestellte	systematische	Vergleich	mit	
Zeugenvernehmungen, die Art. 26 Abs. 2 
HV parlamentarischen Untersuchungsaus-
schüssen vorbehalte, fehl. Zeugenverneh-
mungen erfolgen im Verhältnis eines Organs 
gegenüber Außenstehenden. Demgegen-
über steht vorliegend mit der Befragung von 
Senatoren und Staatsräten die Beschaffung 
von Informationen innerhalb der Exekutive in 
Rede. So wie die - auch vom Antragsgegner 
als geboten anerkannte - Auswertung von 
Akten des Senats und der nachgeordneten 
Behörden keine Erhebung von Urkundenbe-
weis im Sinne des Art. 26 Abs. 2 HV i.V.m. 
§ 249 Strafprozessordnung (StPO) ist, stellt 
sich auch die interne Befragung von Sena-
toren, Staatsräten und Verwaltungsangehö-
rigen nicht als Erhebung von Zeugenbeweis 
im Sinne des Art. 26 Abs. 2 HV i.V.m. §§ 48 
ff., 244 Abs. 1 StPO dar.

        Nicht anders verhält es sich, wenn als Er-
innerungsträger in Betracht kommende 
Senatoren und Staatsräte zwischenzeitlich 
aus dem Amt geschieden sind. Dabei kann 
dahingestellt bleiben, ob und in welchem 
Umfang sie nachwirkende Amtspflichten zur 
Auskunfterteilung treffen. Jedenfalls hat der 
Antragsgegner sich im Lichte des Zwecks 
des Art. 25 HV um die Einholung von Infor-
mationen bei ausgeschiedenen Amtsträgern 
zu bemühen, um einen Ausgleich für das 
durch die - berechtigte oder unberechtigte - 
Unterlassung einer Dokumentation entstan-
dene Weniger verkörperten Senats- oder 
Behördenwissens zu schaffen. Anderenfalls 
würde die Kontrolldichte des Parlaments 
dysfunktional	 davon	 abhängen,	 ob	 zufällig	
oder gezielt eine Dokumentation erfolgt ist 
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oder ein Erinnerungsträger noch amtiert.
        Eine strikte Unterscheidung der Antwort-

pflicht nach dokumentierten und nicht do-
kumentierten Gegenständen wäre ohnehin 
nicht handhabbar. Es liegt auf der Hand, dass 
in der Praxis widersprüchliche oder lücken-
hafte Aktenvermerke vorkommen, die der 
Auslegung anhand von Erläuterungen durch 
den Vermerkverfasser oder eine an dem Ge-
genstand des Vermerks sonst beteiligte Per-
son bedürfen. Wäre der Antragsgegner nicht 
zur Erhebung diesbezüglichen Erinnerungs-
wissens von Amtsträgern verpflichtet, wür-
den Informationsrecht und Kontrollfunktion 
des Parlaments und dessen Abgeordneten 
selbst im Bereich dokumentierter Vorgänge 
ins Leere zu gehen drohen.

        Im Übrigen bestätigt die Praxis des Antrags-
gegners, dass die Beantwortung von An-
fragen nicht auf in seinen Akten dokumen-
tiertes Wissen beschränkt ist. So hat er in 
seiner - in der verfahrensgegenständlichen 
Antwort in Bezug genommenen - Antwort 
vom 25. September 2009 (Bürgerschafts-
Drucksache 19/4116) ausgeführt, die Fragen 
teilweise auf der Grundlage von Auskünften 
der Hamburger Hafen und Logistik AG und 
der Fischereihafenentwicklungsgesellschaft 
mbH zu beantworten.

   bb)  Soweit der Antragsgegner in Satz 2 seiner 
Antwort angeführt hat, eine Auswertung aller 
(dazu siehe unten lit. cc)) in Betracht kom-
mender Unterlagen auf etwa dokumentierte 
Gespräche sei in der für die Beantwortung 
einer schriftlichen kleinen Anfrage zur Ver-
fügung stehenden Zeit mit vertretbarem 
Verwaltungsaufwand nicht möglich, ist den 
aufgezeigten formellen Begründungsanfor-
derungen an die Versagung einer inhaltlichen 
Antwort nicht genügt.

        Ausgehend von dem Zweck, den anfragen-
den Abgeordneten in die Lage zu versetzen, 
seine Aufgabe der parlamentarischen Kont-
rolle wirksam wahrzunehmen, muss die Ant-
wort ihm mit einer dem jeweiligen Einzelfall 
angemessenen Begründungstiefe die Be-
urteilung und Entscheidung ermöglichen, ob 
er die Verweigerung der inhaltlichen Antwort 
akzeptiert oder in welcher anderen Weise er 
auf sie politisch-parlamentarisch reagiert; 
das setzt eine Plausibilität und Nachvollzieh-
barkeit der Begründung voraus (vgl. BVerfG, 
Beschluss vom 1. Juli 2009, a.a.O., zu kleinen 
Anfragen von Abgeordneten des Deutschen 
Bundestages). Die Kontrollfunktion des Ab-
geordneten gegenüber Regierungshandeln 
umfasst auch die  Möglichkeit zu prüfen, ob 
die Regierung eine inhaltliche Beantwortung 
zu Recht verweigert hat.

        Dazu bedarf es in Fällen, in denen dem An-
tragsgegner ein Einschätzungs- bzw. Er-

messenspielraum eingeräumt ist - so hier 
zu einer Unzumutbarkeit inhaltlicher Beant-
wortung -, einer Darlegung der wesentlichen 
tatsächlichen und rechtlichen Erwägungen, 
die den Antragsgegner zu der Verweigerung 
bewogen haben (siehe auch § 39 Abs. 1 Ver-
waltungsverfahrensgesetz zur Begründung 
von Ermessensausübung). So muss für den 
Abgeordneten (und im Falle einer gericht-
lichen Überprüfung für das Verfassungsge-
richt) erkennbar sein, welche Erwägungen in 
Bezug auf welche Tatsachen angestellt wor-
den sind. Die Begründungstiefe bestimmt 
sich nach dem Einzelfall (vgl. BVerfG, a.a.O.). 
Jedenfalls darf die Begründung nicht in-
haltsleer sein, sondern muss eine Sachaus-
sage enthalten, darf nicht formelhaft sein, 
sondern muss spezifischen Einzelfallbezug 
haben, und muss nachvollziehbar sein, also 
überprüfbare Anknüpfungstatsachen benen-
nen.

        Diesen Anforderungen genügt die Antwort 
des Antragsgegners hier nur insoweit, als sie 
an die „für die Beantwortung einer Schriftli-
chen Kleinen Anfrage zur Verfügung stehen-
de(n) Zeit“ anknüpft. In Ermangelung einer 
gegenteiligen (erst im Verfassungsstreitver-
fahren - unbeachtlich - nachgeschobenen) 
Beschreibung zeitlicher Abläufe geht die Ant-
wort ersichtlich davon aus, für die Beschaf-
fung und Auswertung der Unterlagen habe 
der von Art. 25 Abs. 3 S. 2 HV bestimmte 
Zeitraum von acht Tagen zur Verfügung ge-
standen.

        Demgegenüber erschöpft sich das Begrün-
dungselement einer Unmöglichkeit der Aus-
wertung „mit vertretbarem Verwaltungsauf-
wand“ - gemeint, entgegen der Ansicht des 
Antragstellers, im Sinne von zumutbarem 
Verwaltungsaufwand - in einer Leerformel. 
Es verlautbart nur den für die Verweigerung 
herangezogenen rechtlichen Maßstab der 
Unzumutbarkeit (im Sinne einer schwerwie-
genden Beeinträchtigung der Regierungs- 
und Verwaltungstätigkeit, auf die sich die 
Exekutive zur Versagung der Antwort mit 
entsprechender Begründung berufen kann), 
hingegen nicht die einzelfallbezogenen tat-
sächlichen und wertenden Grundlagen. Auf 
der Tatsachenebene fehlen Angaben zu Art 
und Größenordnung des in Betracht kom-
menden Materials, des für die Suche und 
Auswertung ungefähr erforderlichen und 
verfügbaren Personals und gegebenenfalls 
zur Anzahl der von der Recherche umfass-
ten Behörden oder sonstigen Stellen. Auf 
der Wertungsebene fehlt eine - je nach zu 
nennendem Umfang des zu sichtenden Ma-
terials gegebenenfalls kurze - Begründung, 
weshalb der Aufwand unzumutbar im Sinne 
einer Beeinträchtigung der Funktions- und 
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Arbeitsfähigkeit des Antragsgegners und 
nachgeordneter Behörden ist.

        Entgegen der Ansicht des Antragsgegners 
war eine über die erteilte Formel hinaus-
gehende Begründung der Unzumutbar-
keit nicht wegen Evidenz ausnahmsweise 
entbehrlich. Aus der maßgeblichen Sicht 
des Antragstellers oder eines anderen Ab-
geordneten zur Zeit der Beantwortung der 
Anfrage waren der Umfang des betroffenen 
Aktenmaterials und der daran anknüpfende 
Personalaufwand nicht offenkundig; bei Un-
kenntnis der tatsächlichen Grundlagen lag 
auch nicht ein daran anzuknüpfender wer-
tender Abwägungsvorgang zur Frage der 
Funktionsbeeinträchtigung des Regierungs- 
und Verwaltungsapparats zutage. 

   cc)  Soweit der Antragsgegner in Satz 2 seiner 
Antwort die Unmöglichkeit einer Beant-
wortung in der für eine schriftliche kleine 
Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit mit 
vertretbarem Verwaltungsaufwand auf eine 
Auswertung „aller“ in Betracht kommender 
Unterlagen hinsichtlich etwa dokumentierter 
Gespräche bezogen hat, ist eine Begrün-
dung zur Antwortverweigerung gegeben 
worden, die mit Art. 25 Absätze 1 und 3 HV 
nicht zu vereinbaren ist.

        Bei etwaiger Unzumutbarkeit einer vollstän-
digen Antwort darf der Antragsgegner eine 
Teilantwort - im Sinne einer auf erkennbar 
unvollständiger Informationserhebung grün-
denden Antwort - nicht mit der Begründung 
verweigern, er schulde nur vollständige Ant-
worten. Die Erteilung von Teilantworten steht 
nicht in seiner freien, rechtlich ungebundenen 
Entscheidung. Vielmehr hat der Antragsteller 
als Mitglied der Bürgerschaft grundsätzlich 
einen Anspruch auf Antwort, der sich, wenn 
eine vollständige Antwort nicht möglich ist 
oder von dem Antragsgegner aus zulässigen 
Gründen teilweise verweigert wird, zumin-
dest auf eine Teilantwort bezieht.

        Abweichend hiervon hat der Antragsgegner 
ausweislich seiner gegebenen Begründung 
die Erteilung einer inhaltlichen Teilantwort 
nicht einmal erwogen. Aus welchen einzel-
fallbezogenen Gründen sie hier gleichfalls 
hätte verweigert werden dürfen, kann dahin-
stehen, weil sich der Antragsgegner in seiner 
Antwort auf solche seinem Einschätzungs- 
bzw. Ermessensspielraum unterfallende 
Gründe nicht berufen hat und zwingende 
gesetzliche Gründe nicht ersichtlich sind. 

       Im Einzelnen:
        Der Wortlaut des Art. 25 Absätze 1 und 3 

HV ergibt unmittelbar nichts dazu, ob eine 
Pflicht des Senats zur Erteilung von Teilant-
worten besteht. Auch die Geschäftsordnung 
der Bürgerschaft (zur Frage der Reichweite 
der Ermächtigung aus Art. 25 Abs. 4 HV sie-

he oben II.2.c)aa)) enthält  hierzu nichts.
        Der Anspruch des Abgeordneten auf Beant-

wortung seiner Anfrage und der zugrunde 
liegende Zweck, Informationen für die Aus-
übung des Kontrollrechtes und der sonsti-
gen parlamentarischen Aufgaben zu vermit-
teln, gibt bei rechtsfehlerfreier Verweigerung 
einer vollständigen Antwort jedenfalls einen 
Anspruch auf Teilbeantwortung vor, soweit 
einer Teilantwort nicht ihrerseits einzelfall-
bezogene Verweigerungsgründe entgegen 
stehen, auf die der Antragsgegner sich dann 
zu berufen und die er zu begründen hat. Ob 
dem Abgeordneten mit einer inhaltlichen 
Teilantwort gedient ist, hat der Abgeordne-
te nach deren Erteilung eigenverantwortlich 
zu bewerten; so wie dem Antragsgegner die 
Prüfung versagt ist, ob die gestellten Fragen 
sinnvoll oder zweckmäßig sind (siehe oben 
II.1.a)), ist ihm auch hier eine eigene Bewer-
tung der Zweckhaftigkeit verwehrt.

        In der durch Art. 25 Abs. 3 S. 2 HV vorge-
gebenen knappen Frist von acht Tagen, in 
die notwendig ein arbeitsfreies Wochenen-
de fällt, ist angelegt, dass aus der Vielzahl 
denkbarer Anfragethemen zahlreiche nicht 
fristgerecht recherchiert werden können; 
das gilt insbesondere für komplexe Themen, 
zu denen häufig ein erhöhtes Informations- 
und Kontrollbedürfnis besteht. Da die Ver-
fassung keine Ausnahme zur Länge der Frist 
normiert, gebietet der Zweck des Fragerech-
tes einen Anspruch auf Teilantwort, das heißt 
so viel Antwort wie möglich.

        Entgegen der Ansicht des Antragsgegners 
spricht eine Gefahr politischen Missbrauchs 
von Teilantworten nicht gegen eine Pflicht zu 
deren Erteilung. Zwar ist nicht von der Hand 
zu weisen, dass ein Abgeordneter in der po-
litischen Auseinandersetzung unter Hinweis 
auf eine erteilte bloße Teilantwort geltend 
macht, die Regierung habe gezielt ihr unge-
nehme Punkte ausgelassen oder die Regie-
rung habe keinen vollen Überblick über ihren 
Geschäftsbereich und den der nachgeord-
neten Behörden; auch kann ein unvollstän-
diges Bild von den angefragten Vorgängen 
und Zuständen entstehen. Solchen Gefahren 
kann der Antragsgegner teilweise entgegen-
wirken durch ausdrückliche Kennzeichnung 
als Teilantwort und Begründung der Ver-
weigerung einer weitergehenden Antwort. 
Ein vergleichbarer Vorwurf der Verdeckung 
und des fehlenden Überblicks kann auch bei 
vollständiger Verweigerung der Antwort er-
hoben werden. Selbst eine vollständige Be-
antwortung schließt deren missbräuchliche, 
insbesondere selektive oder verfälschende 
Verwendung nicht aus. Die denkbaren Nach-
teile sind also nicht spezifisch für Teilantwor-
ten. Sie sind nach dem in der Verfassung an-
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gelegten Konzept hinzunehmen.
        Ein Anspruch auf Teilantwort ist den par-

lamentarischen Informationsrechten nicht 
fremd. Stehen etwa gesetzliche Vorschriften 
einer Antwort entgegen, gelten Verweige-
rungsrecht und -pflicht nur im Umfang des 
gesetzlichen Verbots. So bestimmt Art. 30 
HV	 (zum	 systematischen	 Zusammenhang	
der parlamentarischen Informationsrechte 
siehe Ausführungen bezüglich des Verhält-
nisses der Art. 23 u. 25 HV, oben II.2.c)aa)), 
dass der Senat Auskünfte zu erteilen hat, 
„soweit“ nicht unter anderem gesetzliche 
Vorschriften entgegenstehen. 

        Mit der Anerkennung eines Anspruchs auf 
Teilantworten weicht das Hamburgische Ver-
fassungsgericht nicht von eigener früherer 
Rechtsprechung ab. Soweit im Zusammen-
hang mit parlamentarischen Informations-
rechten ein Anspruch auf Erteilung einer 
vollständigen Antwort anerkannt worden ist, 
hat das Hamburgische Verfassungsgericht 
diesen Anspruch davon abhängig gemacht, 
dass der Senat hierzu in der Lage ist (Urteil 
vom 27. Juli 1977, a.a.O., 14).

        Nach allem hat der Antragsgegner Teilant-
worten auf der Grundlage desjenigen Mate-
rials, welches er innerhalb der durch Art. 25 
Abs. 3 S. 2 HV gesetzten Frist zumutbar er-
mitteln und auswerten kann, zu erteilen. Ob 
eine Abgrenzung von Teilen möglich ist oder 
etwa der thematische Zusammenhang trotz 
Kenntlichmachung als Teilantwort verloren 
ginge (offen gelassen bei David, a.a.O., Art. 
25 Rnr. 36 Fn. 58), ist Frage des Einzelfalls.

        Vorliegend hat der Antragsgegner die Er-
teilung einer inhaltlichen Teilantwort zu den 
vom Verweis auf zwei frühere Bürgerschafts-
drucksachen nicht umfassten Bereichen von 
vornherein nicht in Betracht gezogen und 
entsprechende fallbezogene Gesichtspunkte 
in seiner formellen Antwort nicht angeführt.

d)  Keiner Erörterung bedarf, ob der Antragsgegner die 
Unzumutbarkeit des zur fristgerechten Beantwor-
tung erforderlichen Verwaltungsaufwandes auf eine 
anfangs gestellte Prognose stützen darf oder den 
Lauf der Frist zur Recherche zu nutzen und sodann 
die Zumutbarkeit zu bewerten hat. In der erteilten 
Antwort hat der Antragsgegner sich nämlich nicht 
auf eine lediglich anfängliche Prognose berufen.

III.
Eine Kostenentscheidung ist nicht zu treffen, weil ge-
mäß § 66 HVerfGG im Verfahren vor dem Verfassungs-
gericht keine Kosten erhoben werden und auch eine 
Auslagenerstattung, wie sie gemäß §§ 66 Abs. 4, 67 
HVerfGG nur für einige besondere Verfahrensarten 
vorgesehen ist (vgl. HVerfG, Beschluss vom 7. August 
2006, HVerfG 3/05), hier nicht in Betracht kommt.

Die Entscheidung ist einstimmig ergangen.
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